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Bebauungsplan der Stadt Kassel Nr. VII/7 (C) „Dresdener Straße“, 1. Änderung 
(Behandlung der Anregungen aus der öffentlichen Auslegung und Beschlussfassung als 
Satzung) 
 
 
 

Zusammenfassende Erklärung 
 
 
 
 
1. Anlass der Planung 
Die Flächen entlang der Dresdener Straße zwischen dem Speeler Weg und der Sandershäuser 
Straße sollen im Hinblick auf die prominente stadträumliche Lage und die hervorragende ver-
kehrliche Anbindung zu einem gewerblichen Zukunftsstandort der Stadt Kassel entwickelt wer-
den.  
Das Planungsgebiet grenzt direkt an den Bebauungsplan Nr. VII/7 (A) an, der seit dem 
30.08.2006 in Kraft ist und eine gewerbliche Nutzung entlang der Dresdener Straße als Fest-
setzung hat. Einzelhandel ist dort ausgeschlossen. 
 
 
2. Städtebauliches Konzept 
Grundlage für das städtebauliche Konzept sind die am 12.07.2004 von der Stadtverordneten-
versammlung beschlossenen Entwicklungsziele, die in der „Potenzialanalyse Dresdener Straße 
Kassel-Bettenhausen“ dargestellt sind. Die Potenzialanalyse sieht für den Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes, als Ergänzung zu der Gewerblichen Entwicklung entlang der Dresdener 
Straße, eine Nachverdichtungsfläche für Dienstleistung und Gewerbe vor. 
Des Weiteren wurde der Ausschluss von Einzelhandel, in Anlehnung an den angrenzenden 
Bebauungsplan Nr. VII/7 (A), festgesetzt, da die in der Nähe liegenden Wohngebiete bereits 
versorgt sind. 
 
 
3. Erschließung 
Das Plangebiet ist über die Dresdener Straße sowie über ihre Parallelstraße Göttingen Straße 
und der Heiligenröder Straße/ Speeler Weg erschlossen.  
 
 
4.  Verfahren 
4.1 Aufstellungsbeschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung hat am 04.06.2007 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Ände-
rung des Bebauungsplanes Nr. VII/7 (C) "Dresdener Straße" gefasst. 
 
4.2 Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden 
Eine vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde gemäß § 3 Abs.1 Nr.1 BauGB nicht durchgeführt, 
da sich die Änderungen, die sich durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ergeben, nur 
unwesentlich auf das Plangebiet und die Nachbargebiete auswirken. Die Beteiligung nach § 3 
Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB wurde durch die Beteiligung nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 ersetzt.  
 
4.3 Offenlage 
Der Entwurf des Bebauungsplanes hat in der Zeit vom 07.03.2011 bis einschließlich 08.04.2011 
öffentlich im Rathaus der Stadt Kassel ausgelegen. In dieser Zeit wurde auch die Beteiligung 
der Behörden gemäß § 4 Abs.2 durchgeführt. Die bei der Offenlage und der Beteiligung der 
Behörden geäußerten Anregungen wurden entsprechend der Anlage 2 im Bebauungsplan be-
rücksichtigt.  
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1 ANLASS UND ZIELE  

Die Dresdener Straße ist eine der Hauptzufahrtsstraßen in die Stadt Kassel. Sie führt von der 

Autobahnanschlussstelle Kassel-Nord bis an den Platz der Deutschen Einheit und somit direkt 

in die Innenstadt. Im Gegensatz zur verkehrlichen Bedeutung der Straße blieb die städtebauli-

che Situation bis zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. VII/ 7 (A) „ Dresdener Straße“ 1. Än-

derung weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Die Gründe hierfür waren die geringe Ausschöp-

fung des Lagepotenzials der verkehrlich gut erschlossenen Grundstücke und das Fehlen einer 

prägnanten Stadteingangssituation. Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. VII/ 7 (A) „ 

Dresdener Straße“ 1. Änderung, der seit dem 30.08.2006 in Kraft ist, hat sich parallel der Dres-

dener Straße eine kontinuierliche gewerbliche Entwicklung vollzogen im Bereich von regenera-

tiver Energieversorgung, Dienstleistungsunternehmen und Systemgastronomie. Einzelhandel ist 

ausgeschlossen. 

Die Flächen entlang des Speeler Wegs/ Heiligenröder Straße, dem Niestalweg, der Osterholz-

straße und der Göttinger Straße  sollen im Hinblick auf die stadträumliche Lage und die hervor-

ragende verkehrliche Anbindung ebenfalls zu einem gewerblichen Zukunftsstandort der Stadt 

Kassel entwickelt werden. Das Planungsgebiet grenzt direkt an den Bebauungsplan Nr. VII/7 

(A) „Dresdener Straße“ 1. Änderung an.  

 

Im Bereich der vorliegenden Planung liegen rund 6,25 ha Flächen, die heute überwiegend ge-

werblich genutzt werden. Größere Entwicklungspotenziale sind noch im Bereich der Flächen 

entlang der Heiligenröder Straße zu sehen.   

Das Ziel ist, diese Flächen zu einem gewerblichen Zukunftsstandort zu entwickeln und den 

Stadtraum Heiligenröder Straße baulich zu fassen.  

Der Geltungsbereich umfasst in der Flur 6 die Flurstücke 13/10, 13/11, 13/2, 13/3, 13/8, 13/9, 

335/12, 334/12, 333/12, 12/9, 11/11, 11/9, 10/54 (teilw.) und 16/18 (teilw.); in der Flur 5 die 

Flurstücke 127/2 (teilw.), 113/17 (teilw.) und 113/4 (teilw.) und in der Flur 7 das Flurstück 32/26 

(teilw.) 

 

Der Geltungsbereich wird begrenzt: 

• Im Süden durch die Heiligenröder Straße, 

• im Norden durch die Göttinger Straße, 

• im Westen durch die Osterholzstraße und 

• im Osten durch den Speeler Weg. 
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2 LAGE UND RÄUMLICHER GELTUNGSBEREICH  

o. M. 
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3 RECHTSGRUNDLAGEN / ÜBERGEORDNETE PLANUNGEN 

3.1 Regionalplanung 

Im Regionalplan Nordhessen, verabschiedet am 02.07.2009, ist das Planungsgebiet als 

´Vorranggebiet Industrie und Gewerbe Bestand´ ausgewiesen. Die Planung entspricht damit 

den Vorgaben der Regionalplanung. 

3.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Der Flächennutzungsplan des Zweckverbandes Raum Kassel, der seit dem 08.08.2009 

Rechtsgültigkeit erlangt hat, stellt den Geltungsbereichs als ´Gewerbliche Baufläche´ dar. Die 

Darstellung des Flächennutzungsplans stimmt mit den geplanten Festsetzungen des Bebau-

ungsplanes Nr. VII/ 7 (C) überein.  

 
Ausschnitt FNP o.M. 

 

3.3 Landschaftsplan zum Flächennutzungsplan (LP) 

Bei Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 Pkt. 7g BauGB die Darstellungen von 

Landschaftsplänen zu berücksichtigen. Der Landschaftsplan des Zweckverbandes Raum Kas-

sel 2007 formuliert für den Bereich Bettenhausen folgende Leitbilder und Ziele mit Relevanz für 

die Aufstellung des Bebauungsplans: 

• Durch Großvegetation entlang des Straßennetzes, von Parzellengrenzen und  

Gewässerläufen gegliedertes städtisches Siedlungsgebiet. 
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• Sicherung / Weiterentwicklung begrünter Straßen, Quartiers- und Spielplätze als woh-

nungsnahe Freiräume. Soweit möglich Verknüpfung der einzelnen Teilräume zu einer 

netzartigen Struktur auf Stadtteilebene mit Anbindung an umgebende Landschaftsräu-

me. 

• Milderung der Freiraum-Versorgungsdefizite durch geeignete Maßnahmen. 

• Soweit als möglich durchlässige Bodenoberflächen, begrünte Dächer sowie Einrichtun-

gen zur Regenwasserrückhaltung, -nutzung und -versickerung begrenzen / mildern Be-

einträchtigungen des Kleinklimas und des lokalen Wasserhaushaltes in den Verdich-

tungsbereichen auf ein Mindestmaß. 

• Von den Verkehrstrassen ausgehende Beeinträchtigungen werden soweit als möglich 

gemildert. 

• Schutz von Boden, Grundwasser. 

3.4 Rechtskräftige Bebauungspläne 

Das Plangebiet ist Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. VII/7 "Dresdener Stra-

ße" vom 28.05.1969, der in erster Linie die planungsrechtliche Grundlage für den Ausbau als 

Autobahnzubringer zur BAB 7 darstellte. Der rechtskräftige Bebauungsplan weist für das Plan-

gebiet sowohl gewerbliche Baufläche (GE) als auch Industriegebiet (GI) aus. Die Festsetzungen 

des Bebauungsplanes Nr. VII/7 "Dresdener Straße" werden zur planungsrechtlichen Absiche-

rung der vorliegenden Zielkonzeption teilweise geändert. 

4 FACHBEITRÄGE 

4.1 Potenzialanalyse ANP 

Im Jahre 2003 erarbeitete das Büro ANP eine Potenzialanalyse für den Gesamtverlauf der 

Dresdener Straße und verschiedener angrenzender städtebaulicher Entwicklungsschwerpunkte. 

Für das Plangebiet wird eine Nachverdichtung der Gewerbeflächen als städtebauliches Ziel in 

der Analyse formuliert. 

5 VERFAHREN BEBAUUNGSPLAN 

5.1 Aufstellungsbeschluss 

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 04.06.2007 den Aufstellungsbeschluss zur 1. Ände-

rung des Bebauungsplanes Nr. VII/7 (C) "Dresdener Straße" gefasst. 
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5.2 Beteiligung der Öffentlichkeit und Beteiligung der Behörden 

Eine vorgezogene Bürgerbeteiligung wurde gemäß § 3 Abs.1 Nr.1 BauGB nicht durchgeführt, 

da sich die Änderungen, die sich durch die Neuaufstellung des Bebauungsplanes ergeben, nur 

unwesentlich auf das Plangebiet und die Nachbargebiete auswirken. Die Beteiligung nach § 3 

Abs.1 und § 4 Abs.1 BauGB wurde durch die Beteiligung nach § 3 Abs.2 und § 4 Abs. 2 ersetzt.  

5.3 Offenlage 

Der Entwurf des Bebauungsplanes hat in der Zeit vom 07.03.2011 bis einschließlich 08.04.2011 

öffentlich im Rathaus der Stadt Kassel ausgelegen. In dieser Zeit wurde auch die Beteiligung 

der Behörden gemäß § 4 Abs.2 durchgeführt. 

6 STANDORTBEDINGUNGEN 

6.1 Planungskonzept Städtebau und Freiraum 

Ziel ist, das Plangebiet zwischen der Göttinger Straße/ Heiligenröder Straße und der Osterholz 

Straße einer der Lage angemessenen Nutzung zuzuführen und eine adäquate städtebauliche 

Fassung des Straßenraumes zu erreichen. Hierfür bieten sich insbesondere die Flurstücke ent-

lang der Heiligenröder Straße/ Speeler Weg an. Als Ergänzung zu der gewerblichen Entwick-
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lung entlang der Dresdener Straße soll hier eine Entwicklung im Bereich von verträglichen Ge-

werbebetrieben und Dienstleistungsunternehmen erfolgen.  

Bei der gewerblichen Nutzung wird die Nähe zur vorhandenen Wohnbebauung mit berücksich-

tigt. Das Plangebiet ist insbesondere für Betriebe aus den Bereichen Handwerk, Kleingewerbe, 

Dienstleistungen sowie für Fachlabore und Forschungs- /Wissenschaftseinrichtungen interes-

sant.   

Die vorgesehenen Gebäude besitzen mindestens 5,50 m Höhe und folgen entlang der Heiligen-

röder Straße/ Speeler Weg einer Baugrenze, um das bauliche Rückgrat des Straßenraumes zu 

stärken. Aufgrund des südöstlich der Heiligenröder Straße befindlichen Wohngebietes weist die 

Baugrenze aus immissionsschutzrechtlichen Gründen einen Abstand von 30 m zur Straßenver-

kehrsfläche auf. Dieser Bereich ist als von der Bebauung freizuhaltene Fläche festgesetzt. 

Die Reihe der vorhandenen Baumstandorte soll entlang der Heiligenröder Straße bis zur Ein-

mündung Göttinger Straße weitergeführt werden. 

6.2 Planungskonzept Erschließung 

6.2.1 Verkehrserschließung 

Das Plangebiet ist über den Knotenpunkt Dresdener Straße/ Speeler Weg und über den Kno-

tenpunkt Osterholzstraße/ Dresdener Straße  an den Autobahnzubringer Dresdener Straße an-

geschlossen. Des Weiteren erfolgt die direkte Anbindung an die innerstädtische Erschließung 

über den Niestalweg, über die Göttinger Straße oder über die Osterholzstraße.   

Die Erschließung der Grundstücke erfolgt von den o.g. Erschließungsstraßen.  

6.2.2 ÖPNV (öffentlicher Nahverkehr) 

Im Plangebiet verkehren zurzeit zwei Buslinien der KVG, die insgesamt drei Haltestellen bedie-

nen. Diese Buslinien verkehren entlang der Mündener Straße (Haltestellen "Bettenhäuser Stra-

ße" und "Osterholz") sowie in der Sandershäuser Straße (Haltestelle "Salzmannshausen") und 

verbinden das Quartier im 30-Minuten-Takt mit den Straßenbahnen in der Leipziger Straße und 

der Innenstadt. 

6.2.3 Radfahrer und Fußgänger 

Es wird weder eine innerstädtische Radfahrroute noch eine regionale Radfahrroute entlang dem 

Plangebiet geführt. Gehwege sind entlang der Heiligenröder Straße, Niestetalwegs, Osterholz-

straße und der Göttinger Straße vorhanden. 

6.2.4 Ver- und Entsorgung  

Die bestehenden Kanäle und Hauptsammler im Kasseler Osten sind schon heute weitgehend 

aus- bis überlastet. Im Plangebiet erfolgt die Ableitung im Mischsystem. In der Göttinger Straße 
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wurde aufgrund der in den letzten Jahren errichteten Bebauungsvorhaben der Kanal von Kas-

seler Entwässerungsbetrieb neu dimensioniert und erneuert. Als maximale Obergrenze für reale 

Abflusswerte sind südlich der Dresdner Straße 70% möglich. Vor diesem Hintergrund sind Fest-

setzungen zur Versickerung und verzögerten Wasserableitung im Plangebiet getroffen worden. 

7 LANDSCHAFTSPLANUNG 

Parallel zur Erarbeitung des Bebauungsplans ist ein Umweltbericht erstellt worden. In dem Um-

weltbericht, der als Anhang zu der Begründung beigefügt ist, sind der derzeitige Umweltzustand 

erfasst und bewertet worden, wurde ein Zielkonzept aufgestellt und wurden die Auswirkungen 

der Planung erfasst und bewertet. Die im Umweltbericht dargestellten Maßnahmen sind in den 

Bebauungsplan integriert worden. 

8 INHALTE DES BEBAUUNGSPLANES  

8.1 Art der baulichen Nutzung 

Mit der Ausweisung der Gewerbegebietsfläche (GE) sollen die heute schon gewerblich genutz-

ten Flächen gesichert und für die Flurstücke entlang der Heiligenröder Straße Erweiterungspo-

tenziale aufgezeigt werden. 

Vor dem Hintergrund der übergeordneten regionalen Wirtschaftsentwicklungziele wird die Nut-

zung des Gebietes durch Einzelhandelsbetriebe ausgeschlossen. Aus städtebaulichen Gründen 

sind in dem Gewerbegebiet zudem Vergnügungsstätten, Sexshops und bordellartige Betriebe 

als Unterart von Einzelhandelsbetrieben nicht zulässig. Die örtlichen Gegebenheiten - die räum-

liche Nähe in oder zu der bestehenden Wohnbebauung - stehen diesen Nutzungsarten entge-

gen.  

8.2 Maß der baulichen Nutzung 

Der Bebauungsplan sieht eine mittlere Dichte des Gewerbegebiets vor (GRZ 0,8, GFZ 2,0), die 

in verträglichem Verhältnis zur Ausnutzung der angrenzenden Quartiere steht und die die wirt-

schaftliche Ausnutzung der teilweise schmal zugeschnittenen Parzellen ermöglicht. Dies hat zur 

Folge, dass die Grundstücksflächen intensiv genutzt werden und gleichzeitig sparsam mit 

Grund und Boden gemäß des § 1a Abs. 1 BauGB (Bodenschutzklausel) umgegangen wird. 

Somit stellt die Planung eine Alternative zur Ansiedlung im Außenbereich dar. Die Höhe der ge-

planten Gebäude erfolgt in Meterangaben (nicht als Geschosse), um die betrieblichen Beson-

derheiten (z.B. Lager-/Produktionshallen) berücksichtigen zu können. Die Mindesthöhe der Ge-

bäude im Gewerbegebiet wird mit 5,50 m festgesetzt um ein Minimum an stadträumlicher Fas-

sung des Straßenraumes zu gewährleisten. 
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8.3 Bauweise 

Für die geplanten Gebäude im Gewerbegebiet (GE) werden Baufelder mittels Baugrenzen fest-

gesetzt, um die städtebaulichen Ziele umzusetzen. Dabei ist die Lage der Baugrenzen so ge-

wählt, dass eine homogene Raumkante entlang der Heiligenröder Straße entsteht. Die abwei-

chend offene Bauweise ermöglicht die lineare Anordnung der Baukörper parallel zur Heiligenrö-

der Straße und schafft damit die Voraussetzung für eine sinnvolle Ausnutzung der Baufelder 

unter Wahrung der nachbarschaftlichen Interessen (Grenzabstände).  

8.4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen 

Die Anordnung von Nebenanlagen außerhalb der bebaubaren Flächen soll vor allem eine an-

gemessene Ausstattung der Baugrundstücke mit Stellplätzen und die funktional sinnvolle Integ-

ration von Infrastruktureinrichtungen ermöglichen. 

8.5 Gestalterische Festsetzungen  

Die Vorgaben für die Dachgestaltung zielen auf die Ausbildung einer ruhigen, der Nutzung an-

gemessenen Dachlandschaft, die aus ökologischen Gründen extensiv zu begrünen ist (Stich-

worte Verbesserung des Kleinklimas und Eingriffsminimierung). Ausnahmsweise sind jedoch 

auch andere Dachformen möglich, wenn hiefür ein zwingender betrieblicher Grund besteht (z.B. 

spezielle Produktionstechniken oder übergeordnetes betriebliches Corporate Identity). 

Die textlichen Festsetzungen enthalten Vorgaben, um die störende Fernwirkung von Werbean-

lagen auf die Wohngebiete und den Fahrzeugverkehr auszuschließen.  

8.6 Erschließung  

Die Erschließung des Gewerbegebiets erfolgt über die Knotenpunkte Dresdener Straße/ Spee-

ler Weg und  Dresdener Straße/ Heiligenröder Straße.  

8.7 Grünordnerische Festsetzungen 

Die Grünordnerischen Festsetzungen sind die Basis für Maßnahmen zur Vermeidung, Minimie-

rung und zum Ausgleich der Eingriffe. 

Hierzu zählen: 

• die Minimierung der Flächenversiegelung durch: 

- Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge für die interne Erschließung der Grundstü-

cke, für neue Fußwege sowie für Parkplätze; 

- Festsetzung der Gestaltung der Grundstücksfreiflächen und Festlegung der Grünflä-

chenanteile; 

- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung.  

• Anpflanzen von Laubbäumen  
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- Festsetzung von Baumpflanzungen auf privaten Grundstücken sowie Parkplätzen;  

- Anpflanzung / Bestandssicherung der Baumpflanzungen entlang der Erschließungs-

straßen zur Verbesserung des lokalen Klimas und zur Erhöhung der Straßenraumqua-

lität; 

- Anpflanzung / Überschirmung der Geh- und Radwege durch Laubbäume zur Verbes-

serung des lokalen Klimas und zur Erhöhung der Straßenraumqualität. 

• Anpflanzung standorttypischer Laubgehölze auf privaten Grundstücken 

- Festsetzung von Pflanzbindungen, Arten gemäß Pflanzliste; 

- Festsetzung der Mindestbegrünung der privaten Freiflächen mit standortgerechten 

Laubgehölzen zur Erhöhung des Anteils strukturreicherer Vegetation. 

•  Dachbegrünung / Fassadenbegrünung: 

- Festsetzung von extensiver Dachbegrünung und Fassadenbegrünung zur Verbesse-

rung des Kleinklimas, zur Verzögerung und Verringerung des Oberflächenwasserab-

flusses und zur Verbesserung des Erscheinungsbildes. 

9 FLÄCHENBILANZ 

Gegenüberstellung Bestand / Planung (nach Nutzung) 

Bestand          Fläche / ha 

Verkehrsflächen öffentlich       0,47 ha 

Gebäude/Überbaubare Grundstücksflächen   5,78 ha 

               

Summe Fläche         6,25 ha 

 

 

Planung          Fläche / ha 
Verkehrsflächen öffentlich       0,47 ha 

Baufelder GE         5,78 ha 

               

Summe Fläche         6,25 ha 

 

10 KOSTEN  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplans sind keine öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen 

vorgesehen. Die im Kapitel 5.3 des Umweltberichts vorgesehenen landschaftspflegerischen 
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Maßnahmen sind auf den Privatgrundstücken vorgesehen und sind von den jeweiligen Grund-

stückseigentümern durchzuführen und zu unterhalten. 

11 SCHLUSSBEMERKUNG 

Durch den Bebauungsplan wird die derzeitige Nutzung aufgegriffen und zukünftige gewerbliche 

Entwicklungen im Plangebiet ermöglicht. Da das Plangebiet bereits überwiegend bebaut ist sind 

bei der Umsetzung von Neuplanungen in Verbindung mit den dargestellten landschaftspflegeri-

schen Maßnahmen und Festsetzungen für alle hier zu betrachtenden Schutzgüter deutliche 

Verbesserungen zu erwarten und keine weiteren Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
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1. Einleitung 
Der vorliegende Umweltbericht dokumentiert die Umweltprüfung gemäß § 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) für den Bebauungsplan Nr. VII/7 (C) „Dresdener Straße“. 
Wegen der weitgehenden inhaltlichen Übereinstimmungen werden gleichzeitig die 
grünordnerischen Inhalte des Bebauungsplans dargestellt (daher auch die Be-
zeichnung ‚Fachbeitrag Grün und Umwelt’).  
 
 
1.1 Anlass, Inhalte und Ziele der Planung 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel hat am 04.06.2007 den Auf-
stellungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplanes VII/7 (C) „Dresdener 
Straße" gefasst. Ziel und Zweck des Bebauungsplans ist es, diesen Bereich im 
Hinblick auf die stadträumliche Lage und die hervorragende verkehrliche Anbin-
dung zu einem gewerblichen Zukunftsstandort der Stadt Kassel zu entwickeln.  
 
 
1.2 Lage und Größe des Plangebiets 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes (ca. 6,25 ha) liegt im Osten der Stadt 
Kassel in der Gemarkung von Bettenhausen. Er wird begrenzt durch die Oster-
holzstraße im Westen, die Göttinger Straße im Norden, die Heiligenröder Straße / 
Speeler Weg im Osten und den Niestetalweg im Süden.  
 
 
 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            1111: : : :     ÜbersichtsplanÜbersichtsplanÜbersichtsplanÜbersichtsplan    

(Ausschnitt aus dem Stadtplan Kassel, Maßstab 1:10.000) 
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1.3 Rechtliche und planerische Rahmenbedingungen 

1.3.1 Rechtsgrundlagen 

Das Baugesetzbuch enthält die Verpflichtung, bei der Aufstellung von Bauleitplä-
nen u. a. die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege - insbeson-
dere des Naturhaushaltes und die Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - 
zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 5 Nr. 4 und 7 BauGB). Außerdem ist die Vermeidung 
und der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft in die 
Abwägung einzubeziehen (§ 1a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
 
Gemäß § 2 (4) des Baugesetzbuches (BauGB) ist bei der Aufstellung von Bauleit-
plänen eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraussichtlichen erhebli-
chen Umweltauswirkungen der Planung ermittelt und in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Der Umweltbericht ist als gesonderter Teil der 
Begründung des Bebauungsplanes darzustellen (§ 2 a BauGB). Die zu behan-
delnden Inhalte des Umweltberichts sind in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und § 2 a 
Satz 2 Nr. 2 BauGB festgelegt. 
 
1.3.2 Fachplanerische Vorgaben 
1.3.2.1 Umweltbericht zum Regionalplan 

Der Raum Kassel wird im Umweltbericht zum Regionalplan Nordhessen1 (2009) 
als ‚Kumulationsraum' betrachtet, in dem durch eine Vielzahl von Projekten ent-
sprechende Umweltveränderungen zu erwarten sind. Da das Plangebiet bereits 
weitgehend bebaut ist und im Regionalplan Nordhessen2 als ‚Vorranggebiet In-
dustrie und Gewerbe Bestand’ ausgewiesen ist, wird es im Umweltbericht zum 
Regionalplan nicht gesondert behandelt.  
 
1.3.2.2 Landschaftsrahmenplan 

Der Landschaftsrahmenplan (LRP) Nordhessen3 stellt das Plangebiet als beste-
hende Siedlungsfläche dar und trifft dazu keine weiteren Aussagen. 
 
1.3.2.3 Umweltbericht zum Flächennutzungsplan 

Da das Plangebiet bereits weitgehend bebaut ist, enthält der Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan4 dazu keine Aussagen. 
 
1.3.2.4 Landschaftsplan 

Der Landschaftsplan5 formuliert für den Planungsraum Nr. 135 ‚Siedlungsgebiet 
Bettenhausen’, in dessen nördlichen Teil das Plangebiet liegt, folgendes Leitbild 
(Zitat begrenzt auf die für das Plangebiet zutreffenden Punkte): 
 
� „Durch Großvegetation entlang des Straßennetzes, von Parzellengrenzen und 

Gewässerläufen gegliedertes städtisches Siedlungsgebiet. 

                                              
1  Regierungspräsidium Kassel (2009): Umweltbericht zum Regionalplan Nordhessen 2009 
2  Regierungspräsidium Kassel (2009): Regionalplan Nordhessen 2009 
3  Regierungspräsidium Kassel (2000): Landschaftsrahmenplan Nordhessen 2000 
4  Zweckverband Raum Kassel (2009): Umweltbericht zum Flächennutzungsplan des ZRK 2009 
5  Zweckverband Raum Kassel (2007): Landschaftsplan (Beschluss der Verbandsversammlung 

vom 04.07.2007) 
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� Sicherung / Weiterentwicklung begrünter Straßen, Quartiers- und Spielplätze 
als wohnungsnahe Freiräume. Soweit möglich Verknüpfung der einzelnen Teil-
räume zu einer netzartigen Struktur auf Stadtteilebene mit Anbindung an um-
gebende Landschaftsräume. 

� Sicherung / Weiterentwicklung der Biotopfunktion von Losse, Lossealtlauf, 
Wahlebach und Umbachsgraben. 

� Sicherung/ Verbesserung der Durchlässigkeit der den Ortskern umgebenden 
großen Gewerbegebiete und Bahnanlagen bzw. der Erreichbarkeit angrenzen-
der Landschaftsräume mit Naherholungsfunktion. 

� Milderung der Freiraum-Versorgungsdefizite durch geeignete Maßnahmen. 
� Soweit als möglich durchlässige Bodenoberflächen; begrünte Dächer sowie 

Einrichtungen zur Regenwasserrückhaltung, -nutzung und -versickerung be-
grenzen / mildern Beeinträchtigungen des Kleinklimas und des lokalen Was-
serhaushaltes in den Verdichtungsbereichen auf ein Mindestmaß. 

� Von den Verkehrstrassen ausgehende Beeinträchtigungen werden soweit als 
möglich gemildert. 

� Schutz von Boden, Grundwasser.“  
 
In der Maßnahmenkarte und der Karte ‚Kompensationsbereiche’ zum Land-
schaftsplan sind gewässerbezogene Maßnahmen entlang des Umbachsgrabens 
am Südrand außerhalb des Plangebiets dargestellt in Verbindung mit der Anpflan-
zung einer Baumreihe auf der Südseite des Niestetalweges (ebenfalls außerhalb 
des Plangebiets).  
 
1.3.2.5 Luftreinhalteplan 

Auf der Grundlage des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) ist Kassel 
mit den angrenzenden Städten und Gemeinden aufgrund seiner Einwohnerzahl, 
Einwohnerdichte und Fläche als ‚Ballungsraum’ definiert. Die Beckenlage in Ver-
bindung mit einer hohen Emissionsdichte und häufig auftretenden Inversionswet-
terlagen erfordert eine besondere Vorsorge bei der Vermeidung von hohen Luft-
schadstoffemissionen. Im Juli 2006 ist der ‚Luftreinhalte- und Aktionsplan für den 
Ballungsraum Kassel’ 6 in Kraft getreten. Das Auslösekriterium für die Erstellung 
des Plans war die zu hohe Anzahl an Überschreitungen des zulässigen Tagesmit-
telwertes für PM10 (Feinstaub mit einem Durchmesser von maximal 10 µm) an 
beiden Luftmessstationen des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
(HLUG) in Kassel im Jahr 2003. An der Verkehrsmessstation Fünffensterstraße 
wurde zusätzlich der ab 2010 geltende Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid über-
schritten. Der ‚Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel’ ver-
pflichtet die Kommunen, die Emissionen von Feinstaub und Stickoxiden zu verrin-
gern durch geeignete Maßnahmen u. a. in folgenden Bereichen: 
 
� Verkehr: Umstellung auf schadstoffarme Fahrzeuge, Förderung der öffentli-

chen Verkehrsmittel und des Fahrradverkehrs, verkehrssteuernde Maßnah-
men, Schutzpflanzungen an Autobahnen  

                                              
6  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2006): Luft-

reinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel 
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� Bauleitplanung/Gebäudeheizung: z. B. Ausweisung der noch bebaubaren Ge-
biete im Flächennutzungsplan als ‚Vorranggebiete für Luftreinhaltung’ gemäß 
§ 5 (2) Nr. 6 BauGB, Brennstoffsatzung, Sanierung von Gebäuden im Bestand.  

 
 
1.3.3 Schutzgebiete 
1.3.3.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind keine Schutzgebiete 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, §§ 23 bis 29) ausgewiesen.  
 
Baumschutzsatzung 

Das Plangebiet liegt innerhalb des Geltungsbereichs der Baumschutzsatzung7 der 
Stadt Kassel, die Laubbäume ab einem Stammumfang von 80 cm (gemessen in 
1 m Höhe) und Nadelbäume ab einem Stammumfang von 100 cm schützt.  
 
Natura 2000 

In der näheren Umgebung des Plangebiets sind keine Natura 2000-Gebiete8 vor-
handen. Die am nächsten gelegenen Natura 2000-Gebiete sind:  
 
� Gebiet Nr. 4722-401 ‚Fuldaaue um Kassel’ (Vogelschutzgebiet), ca. 800 m 

nordwestlich des Plangebiets: wichtiges Rast-, Überwinterungs- und Vermeh-
rungsgebiet für Zugvogelarten nach Abs. 4 (2) der Vogelschutzrichtlinie; zählt 
wegen seiner wärmebegünstigten Lage in einer Hauptvogelzugschneise zu 
den 5 besten Gebieten in Nordhessen 

� Gebiet Nr. 4723-304 ‚Lossewiesen bei Niederkaufungen’, ca. 2.200 m südöst-
lich des Plangebiets: durch extensive Grünlandbewirtschaftung geprägte Au-
enlandschaft mit Feuchtbereichen und Heckenstrukturen zwischen Kassel und 
Niederkaufungen; bemerkenswerte Vorkommen der Tagfalterart Maculinea 
nausithous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            2222: : : :     Natura 2000Natura 2000Natura 2000Natura 2000----GebieteGebieteGebieteGebiete    

          Plangebiet 
 

                                              
7  Stadt Kassel (2008): Satzung zum Schutz des Baumbestandes in der Stadt Kassel (Baum-

schutzsatzung) vom 19.05.2008 
8  Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Naturschutz (2004): 

Natura 2000 – Gebiete in Hessen 
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1.3.3.2 Schutzgebiete nach Wasserrecht 

Wasserschutzgebiet 

Das Plangebiet berührt keine Trinkwasserschutzgebiete. Die beiden am nächsten 
gelegenen Wasserschutzgebiete befinden sich im Bereich Niestetal / Osterholz 
(ca. 400 m nordöstlich des Plangebiets) und in der Losseniederung südlich des 
Eichwaldes (ca. 700 m südöstlich des Plangebiets).  
 
Fließgewässer, Uferzonen, Überschwemmungsgebiete 

Am Südrand außerhalb des Plangebiets verläuft der Umbachsgraben (Gewässer 
3. Ordnung) südlich parallel zum Niestetalweg. Entlang des Umbachsgrabens ist 
kein Überschwemmungsgebiet ausgewiesen. Die Vorgaben des § 23 des Hessi-
schen Wassergesetzes (HWG) zur Freihaltung der Uferbereiche von Bebauung 
gelten nur für Gewässer außerhalb im Zusammenhang bebauter Siedlungsflächen 
und treffen somit hier nicht zu. Für alle natürlichen Gewässer gelten gemäß § 6 
des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) folgende allgemeine Grundsätze der Ge-
wässerbewirtschaftung: 
 
„(1) Die Gewässer sind nachhaltig zu bewirtschaften, insbesondere mit dem Ziel, 

1. ihre Funktions- und Leistungsfähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts 

und als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, ins-

besondere durch Schutz vor nachteiligen Veränderungen von Gewässereigen-

schaften, 2. Beeinträchtigungen auch im Hinblick auf den Wasserhaushalt der 

direkt von den Gewässern abhängenden Landökosysteme und Feuchtgebiete 

zu vermeiden und unvermeidbare, nicht nur geringfügige Beeinträchtigungen 

so weit wie möglich auszugleichen, 

..... 

(2) Gewässer, die sich in einem natürlichen oder naturnahen Zustand befinden, 

sollen in diesem Zustand erhalten bleiben und nicht naturnah ausgebaute natürli-

che Gewässer sollen so weit wie möglich wieder in einen naturnahen Zustand zu-

rückgeführt werden, wenn überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit 

dem nicht entgegenstehen.“ 

 
1.3.3.3 Denkmalschutz 

Im Plangebiet sind keine dem Denkmalschutz unterliegenden Objekte vorhanden. 
 
Die Alleebaumreihe auf der Nordseite der Göttinger Straße unmittelbar angren-
zend an das Plangebiet ist Teil des Kunstprojektes ‚7.000 Eichen’ (Beuys-Eichen) 
und unterliegt dem Schutz gemäß § 2 Abs. 2 des Hessischen Denkmalgesetzes. 
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2. Methodik der Umweltprüfung 

Die Umweltprüfung betrachtet auf der Grundlage vorhandener Umweltinformatio-
nen, einer Biotop- und Nutzungskartierung sowie weiterer Gutachten die Auswir-
kungen des Planungsvorhabens auf die Schutzgüter 
� Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
� Boden 
� Wasser 
� Klima, Immissionen (Luftverunreinigungen, Lärm) 
� Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 
� Kulturgüter 
 
Für die Beurteilung der Auswirkungen der Planung und der vorgesehenen Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung werden 
die Festsetzungen des rechtsgültigen bisherigen Bebauungsplans Nr. VII/7 
„Dresdener Straße“ vom 28.05.1969 mit der Planung verglichen. Dabei ist nicht 
der derzeit vorhandene Landschaftszustand zu bewerten, sondern die nach dem 
bisherigen Bebauungsplan zulässige Nutzung.  
 
Neben der argumentativen Gegenüberstellung werden quantifizierende Bewer-
tungen in Anlehnung an die Kompensationsverordnung9 vorgenommen (s. 
Kap. 5.4).  
 

                                              
9  Kompensationsverordnung (Verordnung über die Durchführung von Kompensationsmaß-

nahmen, Ökokonten, deren Handelbarkeit und die Festsetzung von Ausgleichsabgaben) vom 
1. September 2005 (GVBl. 2005 S. 624) 
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3. Erfassung und Bewertung des derzeitigen Um-
weltzustandes 

3.1 Landschaftsgeschichte und derzeitige Flächennutzungen 

Aufgrund seiner Lage in der Nähe alter Siedlungen und seiner fruchtbaren Böden 
wurde das Plangebiet schon seit Jahrhunderten landwirtschaftlich genutzt - die 
Fulda- und Losseaue als Grünland, alle übrigen weniger feuchten Standorte als 
Acker. Die Siedlungsflächen beschränkten sich auf die Ortskerne der umliegen-
den Dörfer (Bettenhausen, Sandershausen, Heiligenrode). Die folgenden Karten-
ausschnitte aus dem 19. und 20. Jahrhundert zeigen, wie sich die Entwicklung 
von der landwirtschaftlichen Nutzung zur heutigen Siedlungsfläche vollzogen hat.  
 
In der Mitte des 19. Jahrhunderts war der gesamte Bereich zwischen Bettenhau-
sen, Sandershausen und Heiligenrode ackerbaulich genutzt. Der Umbachsgraben 
verlief als offenes Gewässer auf der Ostseite der Heiligenröder Straße, die damals 
in diesem Abschnitt eine Allee war. Der Umbachsgraben hatte auch damals 
schon im Abschnitt südlich und westlich des Plangebiets ein geradlinig geführtes 
Bett, das nordwestlich der Sandershäuser Straße rechtwinklig nach Norden ab-
knickt und erst im Bereich der Fuldaaue (Haargraben) einen naturnäheren Cha-
rakter zeigt. 
 

 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            3333: : : :     Ausschnitt aus der ‚Ausschnitt aus der ‚Ausschnitt aus der ‚Ausschnitt aus der ‚Karte des Kurfürstenthums HessenKarte des Kurfürstenthums HessenKarte des Kurfürstenthums HessenKarte des Kurfürstenthums Hessen’’’’ von 1857 von 1857 von 1857 von 1857    
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Die folgenden Kartenausschnitte10 zeigen die Entwicklung im 20. Jahrhundert Im 
Zusammenhang mit dem Bau der Autobahn A 7 wurde eine ‚Zubringerstraße’ zwi-
schen der Sandershäuser Straße und der heutigen Anschlussstelle Kassel-Nord 
gebaut, die heutige Dresdener Straße (s. Kartenausschnitt von 1945). Der Um-
bachsgraben wurde im Abschnitt parallel zur Heiligenröder Straße verrohrt und 
westlich des Plangebiets teilweise verlegt und begradigt. Der Verlauf des Bach-
betts entspricht auf dem Kartenausschnitt von 1945 bereits der heutigen Situation.  
 
Die Entwicklung in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist von raschem Sied-
lungswachstum geprägt. Bereits 1964 ist der größte Teil des Plangebiets bebaut. 
Auch im näheren Umfeld setzt sich die bauliche Entwicklung zu einer heute fast 
geschlossenen Siedlungsfläche mit nur noch wenigen relativ kleinen unbebauten 
Grundstücken fort.  
 
 

 
1945        1955 
 

1964        1983 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            4444: : : :     Stadtplanausschnitte aus dem 20. JahrhundertStadtplanausschnitte aus dem 20. JahrhundertStadtplanausschnitte aus dem 20. JahrhundertStadtplanausschnitte aus dem 20. Jahrhundert    

 

                                              
10  Stadt Kassel / Vermessung und Geoinformation (2005): Historisches Kassel – 1000 Jahre 

Stadtgeschichte in Karten, Plänen, Stadtansichten, Bildern und Fotos 
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Gegenwärtig verteilen sich die Nutzungen im Plangebiet wie folgt:  

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 1111: : : :     Flächennutzungen im Flächennutzungen im Flächennutzungen im Flächennutzungen im PlanPlanPlanPlangebietgebietgebietgebiet    

Flächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im UntersuchungsgebietFlächennutzungen im Untersuchungsgebiet    %%%%    

öffentliche Verkehrsflächen 8 
Gebäude 22 

Nebenanlagen (Zufahrten, Parkplätze, Hof- und Lagerflächen) 53 

gärtnerische Grünanlagen 12 

Ruderalvegetation, Brachflächen 5 

Summe 100 

 
 
3.2 Schutzgüter 

3.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 
3.2.1.1 Naturraum, potenzielle natürliche Vegetation 

Das Plangebiet liegt im Ostteil der naturräumlichen Haupteinheit ‚Kasseler Be-
cken’ auf einem flachen Geländerücken zwischen dem Lossetal im Südwesten 
und dem Niestetal im Nordosten. Bei Ausbleiben der Nutzung würde sich auf den 
gewässerferneren Standorten als potenzielle natürliche Vegetation Flattergras-
Hainsimsen-Buchenwald entwickeln mit Übergängen zu Eichen-Hainbuchenwald 
bzw. Bacherlen-Eschenwald auf den feuchteren Standorten entlang des Um-
bachgrabens am Südrand des Plangebiets. 
 
3.2.1.2 Vorhandene Biotoptypen 

(s. Bestandsplan im Anhang) 
Die folgende Beschreibung basiert auf der Bestandsaufnahme im November 2010 
in Verbindung mit einer Luftbildauswertung.  
 
Überbaute / vegetationsfreie Flächen 

Der größte Teil des Plangebiets (insgesamt ca. 5,1 ha, entspricht 83 % des Gel-
tungsbereichs) wird von vegetationslosen Flächen (Gebäuden und Nebenanla-
gen) eingenommen. Ca. 1,3 ha (22 % des Geltungsbereichs) sind bebaut. Ein 
Gebäude im Südwestteil des Plangebiets hat ein Gründach (ca. 760 m²). Ver-
kehrsflächen, Zufahrten, Stellplätze, Hof- und Lagerflächen, die zum größten Teil 
versiegelt sind, umfassen insgesamt ca. 
3,8 ha (ca. 61 % des Geltungsbereichs). 
Von diesen Flächen ist ein relativ geringer 
Teil (ca. 10 % des Plangebiets) mit 
wasserdurchlässigen Belägen11 befestigt 
(Dränpflaster und Schotterflächen in 
Teilbereichen der Stellplätze auf dem 
MAN-Gelände, Baustofflager an der Heili-
genröder Str.).  
 
Versiegelte Flächen südlich der Göttinger Straße 

                                              
11  Da die Grundstücke nicht frei zugänglich sind, war keine flächendeckende genaue Abgren-

zung der Oberflächenbefestigungen möglich, was jedoch ohne Bedeutung für die Eingriffs-/ 
Ausgleichsbilanzierung ist (s. Kapitel 5.4) 
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Gärtnerisch gestaltete Grünflächen 

An den Rändern der gewerblich genutzten Grundstücke finden sich meist schma-
le Streifen mit gärtnerisch gestalteten Grünanlagen (Rasen und Ziergehölzpflan-
zungen). An der Göttinger Straße wurde nördlich des Betriebsgebäudes der Firma 
Stahl Gruber ein Teich angelegt.  
 
Die größte zusammenhängende gärtnerisch gestaltete Fläche befindet sich am 
Nordostrand des Geltungsbereichs östlich der Tankstelle an der Heiligenröder 
Straße (Rasenfläche mit einzelnen Gehölzen). 

 
links: Rasenflächen an der Heiligenröder Straße östlich der Tankstelle 
rechts: Teich auf dem Grundstück der Firma Stahl Gruber südlich der Göttinger Straße 
 
Baum- / Gehölzbestand 

Innerhalb des Plangebiets sind nur wenige großkronige Einzelbäume vorhanden. 
Hervorzuheben sind 
� Baumbestand auf dem Grünstreifen westlich parallel zur Heiligenröder Straße 

(Hainbuchen- und Ahorngruppen) 
� Birkengruppe am Nordrand des Schrottplatzes Bachmann westlich der Heili-

genröder Straße 
� Einzelbäume auf dem Tankstellengrundstück westlich der Heiligenröder Straße 

(Ahorn und andere Laubgehölze) 
� großkroniger Ahorn am Westrand des Flurstücks 13/3 (Gerüstbau Hefwig 

GmbH) 
� Eiche, Lärche und 4 Obstbäume am Nordrand des Betriebsgeländes der Fir-

ma Stahl Gruber südlich der Göttinger Straße 
 
Entlang der Grundstücksgrenze im Ostteil des Niestetalwegs wurde im Bereich 
eines Schrottplatzes eine Fichtenhecke als Sichtschutz angepflanzt. Eine weitere 
Nadelholzhecke (Thuja) befindet sich auf der Nordseite eines Wohnhauses an der 
Einmündung der Göttinger Straße in die Osterholzstraße.  
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oben links: Baumreihe (Ahorn, Hainbuchen) auf 
der Westseite der Heiligenröder Straße 
 
 
oben rechts: Ahorn am Westrand des 
Grundstücks der Firma Gerüstbau Hefwig 
(Aufnahme von der Göttinger Straße aus) 
 
 
Eiche und Kirschbaum am Nordrand des 
Grundstücks der Firma Stahl Gruber 
 
 
 
Ruderalvegetation 

Im östlichen Teil des Plangebiets hat sich auf relativ kleinen derzeit nicht oder nur 
gelegentlich genutzten Flächen (ca. 5 % der Gesamtfläche) Ruderalvegetation 
entwickelt. Solche Flächen befinden sich vor allem zwischen den Materiallagern 
auf dem Betriebsgelände der Baustoffhandlung Steinbach und Gerüstbau Hefwig 
westlich der Heiligenröder Straße sowie im Bereich einer leer stehenden Halle 
südlich der Göttinger Straße westlich des Tankstellengeländes. Hier konnten sich 
auf den geschotterten Flächen lückenhafte Gras- und Staudenfluren mit Goldruten 
und Brennnesseln entwickeln.  
 

 
links: Brachfläche zwischen Tankstellengrundstück und MAN südlich der Göttinger Straße 
 
rechts: Ruderalvegetation im Randbereich des Baustofflagers der Firma Steinbach westlich der 
Heiligenröder Straße 
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3.2.1.3 Tiere 

Entsprechend der oben beschriebenen Biotopsituation sind die Lebensraumver-
hältnisse im Plangebiet für die meisten Tierarten stark eingeschränkt. 
 
Säugetiere 

Wegen der isolierten Lage im Nahbereich stark befahrener Hauptverkehrsstraßen 
und der vorhandenen fast geschlossenen gewerblichen Nutzung innerhalb und  
im Umfeld ist das Plangebiet als Lebensraum für die meisten Säugetierarten nicht 
geeignet. Es sind allenfalls einzelne weit verbreitete und wenig spezialisierte Arten 
wie Eichhörnchen, Igel, Maulwurf zu erwarten. Diese Arten sind nach Bundesar-
tenschutzverordnung geschützt und somit den besonders geschützten Arten ge-
mäß § 7 BNatSchG zuzurechnen.  
 
Für das Gebiet sind keine Vorkommen von Fledermäusen12 bekannt. Laut Er-
kenntnissen des Fledermausgutachtens der Stadt Kassel13 wurden Fledermäuse 
innerhalb des Stadtgebiets vorwiegend im Nahbereich der großen Grünanlagen 
(Karlsaue, Fuldaaue, Park Schönfeld, Wilhelmshöhe), der Gewässer und der Wäl-
der / Brachflächen im Stadtrandbereich nachgewiesen. Über Wochenstuben in-
nerhalb des Stadtgebiets gibt es nur wenige Erkenntnisse. Mangels geeigneter 
Grünstrukturen innerhalb des Plangebiets und des relativ großen Abstandes zu 
den nachgewiesenen Jagdhabitaten kann davon ausgegangen werden, dass das 
Plangebiet für Fledermäuse keine besondere Bedeutung hat. Dennoch wird das 
Gebiet ggf. von einzelnen Tieren für die Jagd genutzt, insbesondere im Bereich 
von nachts beleuchteten Gebäuden und Straßen. Auch ist die Nutzung von ein-
zelnen Schuppen und leer stehenden Hallen als Wochenstuben nicht auszu-
schließen. Alle heimischen Fledermausarten zählen zu den streng geschützten 
Arten gemäß § 7 BNatSchG. 
 
Vögel 

Auch für Vögel ist das Plangebiet ohne besondere Bedeutung als Lebensraum. 
Die vorhandenen Biotopstrukturen mit einem sehr geringen Anteil von Grünflächen 
mit Gehölzen können nur von wenig anspruchsvollen, weit verbreiteten Arten be-
siedelt werden. Alle heimischen Vogelarten zählen als ‚europäische Vogelarten’ im 
Sinne der Vogelschutzrichtlinie zu den streng geschützten Arten gemäß § 7 
BNatSchG. 
 
Amphibien und Reptilien 

Amphibien sind auf erreichbare und geeignete Laichgewässer innerhalb ihres art-
spezifischen Aktionsradius angewiesen. Das einzige Stillgewässer im Plangebiet 
ist ein kleiner Teich in den Außenanlagen der Firma Stahl Gruber am Südrand der 
Göttinger Straße. Wegen der isolierten Lage und der fehlenden Lebensräume im 
näheren Umfeld kann dieses Gewässer keine besondere Bedeutung für Amphi-
bien entfalten.  
 

                                              
12  Alle Fledermausarten sind im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt (streng zu schützende 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse). Sie zählen somit zu den streng geschützten Arten 
im Sinne des § 7 BNatSchG 

13  Barz, J. und Heck, K. (1996): Fledermausgutachten für das Stadtgebiet Kassel 



16 

Offene trocken-warme Schotterflächen, die teilweise kleinflächig im Ostteil des 
Plangebiets westlich der Heiligenröder Straße anzutreffen sind, stellen potenziell 
einen für Reptilien geeigneten Lebensraum dar. Hier wären Vorkommen der Zaun-
eidechse (Lacerta agilis14) möglich, die in ganz Hessen verbreitet zu finden ist. 
Aber auch das Vorkommen von Schlingnatter (Coronella austriaca), Blind-
schleiche (Anguis fragilis) oder Ringelnatter (Natrix natrix) ist nicht ganz auszu-
schließen, auch wenn das Gebiet wegen seiner isolierten Lage und kaum vorhan-
dener sandiger Substrate, die für die Eiablage erforderlich sind, sicher keine we-
sentliche Bedeutung für diese Arten15 aufweist. 
 
Sonstige Tierarten 

Die kleinflächig vorhandenen Brachen mit Ruderalvegetation werden insbesonde-
re von Insekten und Heuschrecken als Lebensraum genutzt. Da dieser Biotoptyp 
innerhalb des Plangebiets nur vereinzelt und mit sehr lückenhafter Vegetation aus 
weit verbreiteten Arten vorkommt, ist davon auszugehen, dass hier keine seltenen 
Arten mit speziellen Standortansprüchen anzutreffen sind.  
 
3.2.1.4 Zusammenfassende Bewertung 

Das Plangebiet ist ein von gewerblicher Bebauung mit sehr geringem Grünflä-
chenanteil geprägter Bereich, der durch stark befahrene Hauptverkehrsstraßen 
und angrenzende Siedlungsflächen mit ebenfalls hohem Versiegelungsgrad von 
höherwertigen Biotoptypen isoliert liegt. Die vorhandenen Lebensräume werden in 
Anlehnung an den Bewertungsrahmen der Kompensationsverordnung von Hes-
sen folgendermaßen eingestuft: 
 
� Als bezogen auf das Plangebiet wertvollste Biotopstruktur wird der großkronige 

Baumbestand (einschließlich jüngerer Neupflanzungen) hoch bewertet.  
� Der mittleren Wertstufe werden die gärtnerisch gestalteten Grünanlagen, die 

begrünten Dachflächen, die lückenhafte Ruderalvegetation sowie die Nadel-
holzhecken zugeordnet. 16 

� Die überbauten, versiegelten oder sonstigen vegetationsfreien Flächen werden 
gering bewertet.  

 
Diese Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen schließt auch deren Bedeutung 
als Tierlebensraum ein. Das Gebiet bietet lediglich weit verbreiteten wenig an-
spruchsvollen Arten Lebensraum.  

                                              
14  Art des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, streng geschützte Art gem. § 7 BNatSchG 
15  besonders geschützte Arten gem. § 7 BNatSchG 
16  Biotoptypen mit 10 - 30 Wertpunkten / m² gemäß Kompensationsverordnung 
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AbbAbbAbbAbbildungildungildungildung            5555: : : :     Schutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, LebensräSchutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräuuuumemememe    



18 

3.2.2 Boden 
3.2.2.1 Gesteine 

Das Plangebiet liegt im Ostteil der naturräumlichen Haupteinheit ‚Kasseler Be-
cken’. Der geologische Untergrund wird hier vom mittleren Buntsandstein gebil-
det, der von Flussterrassensedimenten und Hochflutlehm überlagert ist.17  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            6666: : : :     Geologische KarteGeologische KarteGeologische KarteGeologische Karte    

 
 
3.2.2.2 Relief 

Das Plangebiet ist leicht nach Westen bzw. Südwesten geneigt. Der höchste 
Punkt befindet sich am Nordostrand im Bereich der Kreuzung Heiligenröder Stra-
ße / Göttinger Straße auf ca. 148 m ü.NN, der tiefste Punkt an der Osterholzstraße 
am Nordwestrand auf ca. 141 m ü.NN. 
 
3.2.2.3 Bodenarten, Bodenfruchtbarkeit 

Entsprechend den geologischen Gegebenheiten sind im Plangebiet Braunerden 
bzw. Pseudogley-Braunerden verbreitet18. Infolge der Bebauung und gewerbli-
chen Nutzung sind im gesamten Plangebiet die natürlichen Bodenverhältnisse 
vollständig verändert. Es sind keine natürlich gewachsenen Böden mehr vorhan-
den.  
 
3.2.2.4 Bodenbelastungen, Bodenverunreinigungen 

Infolge der gewerblichen Nutzung sind die Böden im gesamten Plangebiet größ-
tenteils überbaut bzw. versiegelt (ca. 4,5 ha). Weitere ca. 0,6 ha sind teilversiegelt 
(durchlässige Beläge, Schotterflächen). Bewachsene Böden beschränken sich auf 
etwa 1,1 ha. Aber auch dort wurden die Bodenverhältnisse stark verändert. Insbe-
sondere die im Bestandsplan als Ruderalvegetationsflächen dargestellten Berei-
che wurden z. T. früher als Hof- und Lagerflächen genutzt und sind durch Fremd-
materialeinbau und Bodenverdichtung stark beeinträchtigt.  
 

                                              
17  Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (1979): Geologische Übersichtskarte 

1:200.000, Blatt CC 4718 Kassel 
18  Hessisches Landesamt für Geologie und Umwelt (2010): BodenViewer Hessen 



19 

Im Plangebiet liegen Verdachtsflächen19, auf denen aufgrund der Vornutzungen 
Verunreinigungen des Bodens nicht auszuschließen sind. U. a. befanden sich im 
Niestetalweg eine Eigenversorgungstankstelle sowie Autohandlungen, Herstel-
lungsbetriebe für Asbest und Vulkanisieranstalten.  
 
In den 80er Jahren wurden Belastungen des Bodens mit Blei und Antimon im Um-
feld der Firma Hagen Batterie (westlich angrenzend an das Plangebiet) sowie 
durch den Autoverkehr bedingte erhöhte Bleibelastungen im Nahbereich der 
Dresdener Straße festgestellt (Gutachten des Hess. Landesamtes für Bodenfor-
schung, 1986)20. 
 
3.2.2.5 Zusammenfassende Bewertung 

Die Böden des Plangebiets sind durch die gewerbliche Nutzung fast vollständig 
verändert. Natürliche gewachsene Böden sind nicht mehr vorhanden. Lediglich im 
Bereich der Grünflächen (ca. 12 % des Plangebiets) sind die natürlichen Boden-
funktionen noch weitgehend vorhanden bzw. wieder hergestellt (hohe Wertstufe).  
 
Der mittleren Wertstufe werden die durch Veränderungen der Bodenstruktur ge-
störten Böden zugeordnet, auf denen die natürlichen Bodenfunktionen jedoch 
zumindest teilweise vorhanden sind (Brachflächen auf früheren Hof- und Lagerflä-
chen, begrünte Dachflächen, ca. 5 % des Plangebiets). 
 
Die überbauten und befestigten Flächen, auf denen die natürlichen Bodenfunktio-
nen weitgehend eingeschränkt bzw. aufgehoben sind (ca. 83 % des Plangebiets), 
werden gering bewertet. 
 

                                              
19  Schreiben der Unteren Wasserbehörde Stadt Kassel, 25.06.2007 
20  aus: Landschaftsplan zum B-Plan Nr. VII/7 ‚Dresdener Straße’, Teilgebiet West, (Neuaufstel-

lung), erstellt vom Planungsbüro Landschaft, im Auftrag der Stadt Kassel / Umwelt und Gar-
tenamt, 1993 



20 

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            7777: : : :     Schutzgut BSchutzgut BSchutzgut BSchutzgut Boooodendendenden    
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3.2.3 Wasser 
3.2.3.1 Fließgewässer 

Das Planungsgebiet liegt im Einzugsbereich des Umbachsgrabens (Gewässer 
3. Ordnung), der am Südrand außerhalb des Geltungsbereichs parallel zum 
Niestetalweg verläuft. Sein Quellgebiet befindet sich südöstlich von Heiligenrode. 
Von dort fließt er entlang des südlichen Ortsrands Richtung Westen unter der 
Autobahn hindurch in die Eichwaldsiedlung (parallel zur Straße ‚Bunte Berna’) bis 
zur Heiligenröder Straße, entlang derer er verrohrt bis zum Niestetalweg (Süd-
grenze des Plangebiets) führt. Nordwestlich des Plangebiets unterquert der Bach 
die Dresdener Straße, ist von der Mündener Straße bis zur Hannoverschen Straße 
verrohrt und mündet westlich von Sandershausen zwischen der Losse- und der 
Niestemündung in die Fulda.  
 
Das Bachbett im Bereich des Niestetalwegs am Südrand des Plangebiets ist 
schnurgerade ausgebaut mit relativ steilen Rasenböschungen und befestigter 
Sohle. In der Gewässerstrukturgütekarte von Hessen21 wird dieser Abschnitt als 
‚vollständig verändert’ (Stufe 7 der 7-stufigen Bewertungsskala) zugeordnet.  
 

 
Umbachsgraben: 
links: westlich der Osterholzstraße am Westrand des Plangebiets, Blick nach Süden 
rechts: südlich des Niestetalwegs am Südrand des Plangebiets, Blick nach Osten 
 
Die biologische Gewässergüte des Umbachsgrabens wird laut Gewässergütekar-
te von Hessen22 der Stufe II ‚mäßig belastet’ zugeordnet. 
 
3.2.3.2 Grundwasser 

Die Hydrogeologische Karte von Hessen23 stellt das Plangebiet als Bereich sehr 
geringer Grundwasserergiebigkeit dar. Die Verschmutzungsempfindlichkeit des 
Grundwassers wird hier als wechselnd groß bis mittel eingestuft. 
 

                                              
21  Hess. Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Forsten (1999): Gewässerstrukturgütekarte 

Hessen, Maßstab 1:200.000 
22  Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (2000): Biologische Gewässergüte in Hes-

sen (2000), Maßstab 1:200.000 
23  Hessisches Ministerium des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz - Abt. 

ländlicher Raum (1995): Standortkarte von Hessen - hydrogeologische Kate, Bl. 4722 Kassel 
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3.2.3.3 Belastungen des Wasserhaushalts 

Der im Kapitel 3.2.2 beschriebene hohe Anteil überbauter bzw. versiegelter Flä-
chen im Plangebiet bewirkt, dass das Niederschlagswasser fast vollständig abge-
leitet werden muss und dadurch das Kanalnetz und die betroffenen Fließgewässer 
stoßweise mit großen Wassermengen belastet werden.  
 
Auf mögliche Verunreinigungen des Bodens durch frühere Nutzungen im Gebiet 
wurde im Kapitel 3.2.2.4 hingewiesen. 
 
3.2.3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Innerhalb des Plangebiets sind keine Fließgewässer und keine wasserrechtlich 
geschützten Bereiche vorhanden.  
 
Das Plangebiet ist durch einen hohen Versiegelungsgrad gekennzeichnet. Böden 
mit uneingeschränkter Versickerungsfähigkeit und dauerhafter Vegetationsdecke 
(hohe Wertstufe) beschränken sich auf kleine Grünflächen insbesondere in den 
Randbereichen der Grundstücke (insgesamt ca. 12 % der Gesamtfläche). 
 
Der mittleren Wertstufe werden die Bereiche zugeordnet, in denen die Versicke-
rung des Niederschlagswassers zumindest eingeschränkt möglich, so dass der 
Oberflächenabfluss verzögert und vermindert wird (durchlässige Oberflächenbe-
festigungen, Gründächer, insgesamt ca. 16% des Plangebiets). 
 
Alle überbauten bzw. versiegelten Flächen (ca. 72 % des Plangebiets) werden ge-
ring bewertet. 
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AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            8888: : : :     Schutzgut WasserSchutzgut WasserSchutzgut WasserSchutzgut Wasser    
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3.2.4 Klima, Immissionen 
3.2.4.1 Klimaökologische Situation 

Das Plangebiet ist Teil eines zusammenhängenden gewerblich-industriell gepräg-
ten Siedlungsbereichs mit hohem Versiegelungsgrad, der von der Unterneustadt 
bis zur Heiligenröder Straße reicht und die für solche Bereiche typischen stadtkli-
matischen Merkmale aufweist: 
� Tendenz zur Übewärmung infolge der starken Aufheizung und Wärmespeiche-

rung der bebauten bzw. versiegelten Flächen 
� verminderte Luftfeuchte 
� erhöhte Staubentwickung 
Diese ungünstigen Wirkungen auf das lokale Klima werden durch Grünbestände – 
insbesondere Bäume – teilweise abgemildert.  
 
Die klimatischen Verhältnisse in und um Kassel wurden in einem Klimagutachten24 
des Zweckverbandes Raum Kassel untersucht und bewertet. Die Ergebnisse sind 
in der Klimafunktionskarte (s. folgender Kartenausschnitt) dargestellt. Dort wird 
das Plangebiet als Teil eines großflächigen ‚Überwärmungsgebiets’ eingestuft, 
das fast die gesamten Siedlungsflächen zwischen dem Ortskern Bettenhausens 
und der Dresdener Straße bis zur Heiligenröder Straße im Osten umfasst. Als Ü-
berwärmungsgebiete (Stufe 1) sind dicht bebaute Bereiche mit wenig Vegetation 
in den Freiräumen erfasst. Die Flächen entlang der Dresdener Straße werden als 
‚Überströmungsbereich’ charakterisiert, worunter partielle Siedlungsbereiche in 
Luftleitbahnen zu verstehen sind.  

AbbildungAbbildungAbbildungAbbildung            9999::::    KlimKlimKlimKlimaaaafunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRKfunktionskarte ZRK    

                                              
24  Zweckverband Raum Kassel (2009): Klimafunktionskarte Zweckverband Raum Kassel 2009 

mit Zukunftsprognosen: bearbeitet durch die Universität Kassel – Fachgebiet Umweltmeteo-
rologie, Bearbeiter: Prof. Dr. L. Katzschner, Dipl. Ing. S. Kupski, Dipl. Ing. R. Burghardt  
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3.2.4.2 Immissionen 

Luftreinhaltung 

Wegen Überschreitung der Grenzwerte für Feinstaub (PM 10) im Jahr 2003 be-
stand für den Raum Kassel die Verpflichtung zur Erstellung eines Luftreinhalte-
plans. Auch der ab 2010 geltende Grenzwert für Stickstoffdioxid wird an der 
Messstation Fünffensterstraße deutlich überschritten. 
 
Die Quellen der Feinstaubbelastung im Ballungsraum waren im Jahr 2000 zu 
mehr als der Hälfte dem Kfz-Verkehr zuzuordnen (56 %), die übrige Menge zu 
gleichen Anteilen Gebäudeheizung und Industrie (je 22 %). Im Stadtgebiet waren 
der Kfz-Verkehr mit 45 %, die Gebäudeheizung mit 42% und die Industrie mit 14 % 
beteiligt. Neuere Zahlen lassen vermuten, dass die Gebäudeheizungen wegen 
des in der Vergangenheit unterschätzten Anteils der Holzverbrennung deutlich 
höhere Emissionen verursachen.  
 
Das Plangebiet liegt im östlichen Kernbereich des Kasseler Beckens mit für den 
Ballungsraum Kassel überdurchschnittlich hoher Feinstaubbelastung (s. folgen-
den Planausschnitt aus dem Luftreinhalteplan). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 10101010::::    FeinstaubbelastungFeinstaubbelastungFeinstaubbelastungFeinstaubbelastung25252525        

  Plangebiet 

                                              
25  Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (2005): 

Luftreinhalte- und Aktionsplan für den Ballungsraum Kassel 
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Nach den Ausbreitungsberechnungen des Luftreinhalteplans wurde bezogen auf 
das Jahr 2003 auf den meisten Kasseler Hauptverkehrsstraßen der Kurzzeit-
Immissionsgrenzwert für Feinstaubbelastung überschritten. Das Gleiche gilt für 
den ab 2010 geltenden Grenzwert für das Jahresmittel von Stickstoffdioxid. Des-
halb muss davon ausgegangen werden, dass dies auch für das Plangebiet zu-
trifft, da es in unmittelbarer Nähe zur Dresdener Straße liegt, die mit über 
31.000 Kfz/Tag26 zu den am stärksten frequentierten Hauptstraßen in Kassel zu 
rechnen ist.  
 
Lärm27 

Teile des Plangebiets liegen innerhalb der Lärmimmissionsbereiche der Dresde-
ner Straße. Dort treten nach der Lärmkartierung des Landes Hessen Überschrei-
tungen der Orientierungswerte der DIN 18005 auf. Zur Einhaltung dieser Werte 
könnte hier eine Festsetzung von passivem Schallschutz erfolgen. 
 
Der bisher gültige Bebauungsplan sieht am südöstlichen Rand des Geltungsbe-
reichs eine 30 m breite von Bebauung freizuhaltende Fläche vor. Diese ist von 
Bedeutung als Abstandsfläche zur Wohnbebauung auf der gegenüber liegenden 
Seite der Heiligenröder Straße. In der Neuplanung wird diese Fläche zu Gewerbe-
gebiet, wodurch sich der Immissionsschutz gegenüber der Wohnbebauung ver-
schlechtert (s. Kapitel 5.2.4). 
 
3.2.4.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Plangebiet ist Teil eines großen gewerblich-industriell geprägten Siedlungs-
gebiets nördlich des Ortskerns von Bettenhausen. Das Kleinklima ist durch hohen 
Versiegelungsgrad beeinträchtigt. Die wenigen relativ kleinen Grünflächen und 
insbesondere der vorhandene Baumbestand haben günstige Wirkungen auf das 
Kleinklima innerhalb des Plangebiets. 
 
Teile des Gebiets und der benachbarten Flächen sind erhöhten Immissionen 
durch stark frequentierte Verkehrsachsen (insbesondere durch die im Nahbereich 
verlaufende Dresdener Straße) ausgesetzt.  
 
Der bisher als von Bebauung frei zu haltende 30 m-Streifen westlich parallel zur 
Heiligenröder Straße ist von Bedeutung als Immissionsschutz der Wohnbebauung 
auf der gegenüberliegenden Straßenseite gegenüber Immissionen aus dem Ge-
werbegebiet. 
 

                                              
26  Hess. Landesamt für Straßen- und Verkehrswesen (2005): Verkehrsmengenkarte Hessen, 

Ausgabe 2005 
27  Schreiben vom 08.12.2010 des Umwelt- und Gartenamts der Stadt Kassel - Sachgebiet Um-

welt und Immissionsschutz 
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 11111111: : : :     Schutzgut KlSchutzgut KlSchutzgut KlSchutzgut Kliiiimamamama    
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3.2.5 Landschaftsbild, Erholung 
3.2.5.1 Landschafts-/ Stadtbild,  

Das Landschafts- bzw. Stadtbild des Plangebiets ist geprägt durch gewerblich-
industrielle Bebauung. Im Westteil des Gebiets überwiegen neuere Gewerbebau-
ten und Hallen, die überwiegend bis nahe an die Straßen heran reichen und den 
Straßenraum optisch fassen. Im Ostteil des Gebiets sind die Grundstücke baulich 
nur gering ausgenutzt. Hier überwiegen Hof- und Lagerflächen und niedrige Hal-
len bzw. Schuppen. Im Nordostteil des Plangebiets wird das Stadtbild durch eine 
Tankstellenanlage mit Café und umgebenden großen kaum gegliederten Asphalt-
flächen sowie Rasenflächen entlang der Straße geprägt.  
 

 
links oben: neuere Gewerbebauten im Westteil des Gebiets (Niestetalweg, Blick nach Osten) 
rechts oben: neue Gewerbebauten auf der Nordseite der Göttinger Straße (Blick nach Westen), 
leer stehende Halle auf der Südseite (Plangebiet) westlich der Tankstelle 
 
links unten: Baustofflager in der Heiligenröder Straße 
rechts unten: Heiligenröder Straße – Rasenfläche vor der Tankstelle (Blick nach Norden) 

 
 
Wie bereits im Kapitel 3.2.2 beschrieben, sind im Plangebiet nur wenige Grünele-
mente vorhanden. Von besonderer Bedeutung für das Stadtbild sind der Baum-
bestand auf der Westseite der Heiligenröder Straße im Südostteil des Gebiets so-
wie mehrere große Einzelbäume innerhalb der Gewerbeflächen (s. Fotos im Kapi-
tel 3.2.2). 
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3.2.5.2 Landschaftsbezogene Erholung 

Für die landschaftsbezogene Erholung ist das Gebiet ohne Bedeutung. Der größ-
te Teil der Grundstücke ist bereits bebaut. Öffentliche Wege sind innerhalb der 
Gewerbeflächen nicht vorhanden. Die das Gebiet umgrenzenden öffentlichen 
Straßen sind als Fuß- und Radwegverbindungen aus den Wohngebieten von Bet-
tenhausen in die freie Landschaft wegen ihres gewerblichen Charakters und der 
teilweise relativ hohen Verkehrsbelastung (Heiligenröder Straße) in ihrem derzeiti-
gen Zustand unattraktiv. 
 
3.2.5.3 Zusammenfassende Bewertung 

Das Plangebiet ist eine gewerblich geprägte Siedlungsfläche. Die Straßenräume 
an den Rändern des Gebiets werden durch die vorhandene Bebauung nur lü-
ckenhaft gefasst. Für das Erscheinungsbild des Gebiets sind die Grünflächen mit 
wenigen vorhandenen Bäumen insbesondere entlang der Heiligenröder Straße 
von Bedeutung. 
 
 
3.2.6 Kulturgüter 

Wie bereits im Kapitel 1.3.3 erwähnt, sind innerhalb des Geltungsbereichs des 
Bebauungsplans keine Kulturdenkmäler ausgewiesen. Die Beuys-Bäume auf der 
Nordseite der Göttinger Straße (unmittelbar angrenzend außerhalb des Plange-
biets) sind Teil des Gesamtkunstwerks ‚7.000 Eichen’ von J. Beuys und als Kul-
turdenkmale geschützt.  
 
 

 
 
Beuysbäume auf der Nordseite der Göttinger Straße  
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Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 12121212::::    Schutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene ErhSchutzgut Landschaft, landschaftsbezogene Erhoooolunglunglunglung    
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3.3 Prognose des Umweltzustandes ohne Durchführung der 
Planung 

Ohne die Neuaufstellung des Bebauungsplans behielte der bisherige Bebau-
ungsplan von 1969 seine Gültigkeit, so dass die gewerbliche Nutzung auf den 
noch nicht bebauten Grundstücken und den vorhandenen Brachflächen entspre-
chend den damaligen Festsetzungen möglich wäre. Eine Aufwertung und Intensi-
vierung der Nutzungsstruktur, die Verminderung des Regenwasserabflusses, Er-
höhung des Grünanteils und andere Verbesserungen hinsichtlich der hier zu be-
handelnden Schutzgüter wären kaum umsetzbar, so dass im ungünstigsten Fall 
die gesamte im bisherigen Bebauungsplan als Gewerbe- bzw. Industriegebiet 
ausgewiesene Fläche entsprechend der damals festgesetzten bzw. zulässigen 
Obergrenze ausgenutzt würde. 
 
 
 

4. Zielkonzept 
Aus Umweltsicht ist der anzustrebende Zustand für das Plangebiet ein unter städ-
tebaulichen, ökologischen und gestalterischen Gesichtspunkten optimiertes Ge-
werbegebiet. Im Hinblick auf die hier zu betrachtenden Schutzgüter wären folgen-
de Ziele anzustreben: 
 
� Sparsamer Umgang mit Grund und Boden durch Intensivierung der Nutzung 

und Verbesserung der Nutzungsstruktur auf den derzeit ungenutzten oder we-
nig intensiv genutzten Grundstücken  

� Erhaltung wertvoller Bäume und Verbesserung der Grünstruktur durch Neu-
pflanzung von Laubbäumen und Sträuchern, Dach- und Fassadenbegrünung 

� Verminderung des Oberflächenwasserabflusses aus dem Gebiet durch Mini-
mierung der Versiegelungsflächen, Verwendung durchlässiger Oberflächenbe-
festigungen und Dachbegrünung  

� Minderung der negativen klimaökologischen Auswirkungen des hohen Versie-
gelungsgrades durch Begrünungsmaßnahmen (insbesondere Dach- und Fas-
sadenbegrünung, Überschirmung vegetationsfreier Flächen mit großkronigen 
Bäumen) 

� Verbesserung des Stadtbildes durch bauliche Fassung der Straßenräume und 
Begrünungsmaßnahmen (s. o.) 

� Immissionsschutz für die angrenzenden Wohngebiete 
� Schutz der nahe zur Dresdener Straße gelegenen Bereiche gegen Verkehrs-

immissionen 
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5. Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der 
Planung 

5.1 Beschreibung der Planung 

Der Bebauungsplanvorentwurf (Stand: Oktober 2010) weist das Plangebiet mit 
Ausnahme der öffentlichen Straßen als Gewerbegebiet (5,78 ha) mit folgender 
maximaler Ausnutzung aus: 
 
- Grundflächenzahl (Verhältnis von überbauter Fläche zur Grundstücksfläche: 0,8 
- Geschossflächenzahl (Verhältnis Geschossfläche zu Grundstücksfläche: 2,0 
- Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß: 2 
- offene Bauweise mit Flachdach, Bauhöhe maximal 18 m 
 
Innerhalb der als Gewerbegebiet ausgewiesenen Fläche ist eine zusammenhän-
gende überbaubare Fläche von ca. 5,41 ha vorgesehen. Die Straßen entlang der 
Ränder des Plangebiets sind als öffentliche Verkehrsflächen ausgewiesen (insge-
samt 0,47 ha). 
 
 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 13131313: : : :     BebauungsplanvorentwurfBebauungsplanvorentwurfBebauungsplanvorentwurfBebauungsplanvorentwurf    

(Stadt Kassel, Oktober 2010)) 
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5.2 Auswirkungen 

Das Plangebiet ist Bestandteil des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. VII/7 
„Dresdener Straße“ vom 28.05.1969 und bereits größtenteils bebaut. Somit sind 
gemäß § 1a (3) BauGB im Rahmen der Neuaufstellung des Bebauungsplans nur 
die Eingriffe zu kompensieren, die nicht bereits vor der planerischen Entscheidung 
erfolgt sind oder zulässig waren. Als Bestand im Sinne der Eingriffsregelung sind 
also die Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplans anzunehmen. Dort war 
der Westteil des Gebiets als Industriegebiet, der Ostteil als Gewerbegebiet aus-
gewiesen mit folgenden Festsetzungen:  
 
- Grundflächenzahl im GI: 0,7 und im GE 0,6 
- Geschossflächenzahl (nur im GE): 1,6 
- Baumassenzahl (nur im GI): 9,0 
- Zahl der Vollgeschosse (nur im GE): 3 
- Bauweise (nur im GE): geschlossenen 
 
Parallel zur Heiligenröder Straße war eine von Bebauung frei zu haltende Fläche 
von 30 m Breite festgesetzt (Darstellung mit Zackenlinie). 

 

Abbildung Abbildung Abbildung Abbildung 14141414: : : :     Ausschnitt aus dem BAusschnitt aus dem BAusschnitt aus dem BAusschnitt aus dem B----Plan VII/7 von 1969Plan VII/7 von 1969Plan VII/7 von 1969Plan VII/7 von 1969    

 
5.2.1 Pflanzen und Tiere, Lebensräume 

Im neuen Bebauungsplan wird die bisher von Bebauung frei zu haltende Fläche 
parallel zur Heiligenröder Straße (30-m-Streifen, insgesamt ca. 7.870 m²), die der-
zeit etwa zur Hälfte von Grünflächen eingenommen wird, in das Gewerbegebiet 
einbezogen. Auf diesem Streifen waren laut Textfestsetzung des bisherigen Be-
bauungsplans „eine landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung sowie Dauer-
kleingärten zulässig. Die Grundstücke dürfen weder zu gewerblichen Zwecken 
noch als Stand- oder Lagerplätze genutzt werden.“  
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In allen übrigen bisher als Gewerbe- oder Industriegebiet ausgewiesenen Berei-
chen wird die Grundflächenzahl gegenüber der bisherigen Festsetzung erhöht auf 
0,8 (bisher 0,7 im GI und 0,6 im GE). Zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses 
des alten Bebauungsplans (1969) war die Baunutzungsverordnung in der Fas-
sung von 1968 maßgeblich, die keine Obergrenze für den Bau von Nebenanlagen 
(§ 17 der derzeit gültigen BauNVO von 1990), so dass im ungünstigsten Fall die 
gesamten Grundstücksflächen dafür hätten genutzt werden können.  
 
Durch die geplanten Festsetzungen zur Mindestbegrünung der Grundstücks- und 
Verkehrsflächen (s. Kap. 5.3) wird durch die Neuplanung eine deutliche Verbesse-
rung gegenüber der bisherigen Situation erzielt.  
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplans im größten Teil des Geltungsbereichs mit Ausnahme des bisher von 
Bebauung frei zu haltenden Streifens parallel zur Heiligenröder Straße keine über 
das bisher zulässige Maß hinausgehenden Eingriffe hinsichtlich des Schutzgutes 
Pflanzen und Tiere ermöglicht werden.  
 
 
5.2.2 Boden 

Die Festsetzungen des neuen Bebauungsplans ermöglichen folgende maximale 
Überbauung / Flächenversiegelung:  
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 2222::::    Maximale Überbauung / FlächenversiegelungMaximale Überbauung / FlächenversiegelungMaximale Überbauung / FlächenversiegelungMaximale Überbauung / Flächenversiegelung    

 

FlFlFlFlächennutzungächennutzungächennutzungächennutzung    FlächeFlächeFlächeFläche    
NutzungsNutzungsNutzungsNutzungs----
beschränkungbeschränkungbeschränkungbeschränkung    

max. Überbauung / max. Überbauung / max. Überbauung / max. Überbauung / 
VersiVersiVersiVersieeeegelunggelunggelunggelung    

Gewerbefläche 5,78 ha GRZ 0,8 4,62 ha 

Verkehrsfläche 0,47 ha keine 0,47 ha 

Summe 6,25 ha  5,09 ha 

 
Bei maximaler Ausnutzung der Grundstücke wäre also insgesamt im Plangebiet 
eine Überbauung / Flächenversiegelung von ca. 5,09 ha möglich (ca. 81 % der 
Fläche des Geltungsbereichs), was in etwa der gegenwärtigen Situation entspricht 
(s. Kap. 3.2.2.4). Da der alte Bebauungsplan keine Einschränkungen enthält, wäre 
theoretisch sogar eine vollständige Flächenversiegelung möglich gewesen mit 
Ausnahme des 30 m-Streifens parallel zur Heiligenröder Straße (7.870 m²), so 
dass im ungünstigsten Fall insgesamt ca. 5,46 ha28 hätten versiegelt werden kön-
nen. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass durch die Neuplanung weder gegen-
über dem alten Bebauungsplan noch im Vergleich zur gegenwärtig real vorhan-
denen Situation zusätzliche Bebauung bzw. Flächenversiegelung ermöglicht wer-
den, so dass dadurch keine zusätzlichen Eingriffe in das Schutzgut Boden zu er-
warten sind. Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl auf 0,8 und die Festset-

                                              
28  Geltungsbereich (6,25 ha) abzüglich 30 m-Streifen (0,79 ha) = 5,46 ha29  Schreiben vom 

08.12.2010 des Umwelt- und Gartenamts der Stadt Kassel - Sachgebiet Umwelt und Immis-
sionsschutz  
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zung der dauerhaften Begrünung der restlichen 20 % der Grundstücke werden 
dort die natürlichen Bodenfunktionen dauerhaft gesichert bzw. wieder hergestellt. 
Weitere Verbesserungen werden durch die Festsetzung von Gründächern und 
damit die Wiederherstellung von Teilfunktionen der überbauten Böden erzielt.  
 
 
5.2.3 Wasser 

Entsprechend den Ausführungen zum Schutzgut Boden werden auch für das 
Schutzgut Wasser durch die Neuplanung keine zusätzlichen Beeinträchtigungen 
ermöglicht. Durch die Festsetzung der Grundflächenzahl auf 0,8 wird die dauer-
hafte Begrünung von 20 % der Grundstücksflächen gesichert, so dass das dort 
anfallende Regenwasser versickern kann. Eine wesentliche Verbesserung für den 
Wasserhaushalt wird durch die geplante Festsetzung von Gründächern erzielt, die 
eine deutliche Reduzierung und Verlangsamung des Regenwasserabflusses be-
wirken. Weitere Verbesserungen werden durch die Verwendung durchlässiger 
Oberflächenbefestigungen insbesondere für Stellplätze erzielt. 
 
 
5.2.4 Klima 

Die in den Kapiteln 5.2.1 – 5.2.3 dargestellten Verbesserungen haben auch ent-
sprechende positive Auswirkungen auf das Kleinklima. Hier ist insbesondere die 
klimaökologisch ausgleichende Wirkung von Gründächern zu nennen (Erhöhung 
der Verdunstung, Minderung der Flächenaufheizung, Staubsedimentation). Ähn-
lich positive Wirkungen sind durch die zur Festsetzung vorgesehenen Baumpflan-
zungen auf den Grundstücken zu erwarten, insbesondere durch die Überschir-
mung / Beschattung versiegelter oder sonstiger vegetationsfreier Flächen.  
 
 
5.2.5 Immissionen29 

Der im bisher gültigen Bebauungsplan am Südostrand des Gebiets parallel zur 
Heiligenröder Straße festgesetzte von Bebauung frei zu haltende Streifen von 
30 m wird in der Neuplanung zu Gewerbegebiet, wodurch sich der Immissions-
schutz gegenüber der Wohnbebauung auf der gegenüberliegenden Seite der Hei-
ligenröder Straße verschlechtert. 
 
Eine Möglichkeit, dem entgegenzuwirken, ist die Festlegung von flächenbezoge-
nen Schallleistungspegeln. Dazu ist dringend eine Festlegung der Gebietsauswei-
sung für die Wohnbebauung östlich der Heiligenröder Straße notwendig (bisher 
kein Bebauungsplan, Wohnbaufläche gemäß Flächennutzungsplan). 
 
Die Festlegung von flächenbezogenen Schallleistungspegeln ist jedoch in diesem 
Fall schwierig, da die meisten Flächen im Plangebiet bereits gewerblich genutzt 
werden und eine Vorbelastung durch Gewerbe außerhalb der Planfläche besteht. 
Für die im Plangebiet ansässigen Betriebe könnte dies Einschränkungen bedeu-
ten. Hier ist eine Abstimmung über die Vorgehensweise nötig. 
 
Die Lärmbelastung innerhalb des Plangebietes, die durch Verkehrslärm der um-
gebenden Straßen hervorgerufen wird, ist weniger kritisch. Gegen die nach der 
Lärmkartierung des Landes Hessen festgestellten Überschreitungen der Orientie-
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rungswerte der DIN 18005 könnte eine Festsetzung von passivem Schallschutz 
erfolgen. 
 
 
5.2.6 Stadt-/Landschaftsbild, freiraumbezogene Erholung 

Der neue Bebauungsplan weist das Plangebiet wie bisher für gewerbliche Nut-
zung aus. Die Baugrenzen entsprechen den bisherigen mit Ausnahme der Heili-
genröder Straße. Dort wird die bisher als von Bebauung frei zu haltende Fläche 
(30 m-Streifen parallel zur Straße) auf 5 m reduziert, so dass dort zusätzliche Be-
bauung möglich wird. Neu sind außerdem Festsetzungen zur Dachgestaltung 
(begrünte Flachdächer), zur Bauhöhe (max. 18 m) und zur Mindestbegrünung der 
Grundstücksflächen.  
 
Die genannten Änderungen bewirken keine Beeinträchtigungen des Stadt- bzw. 
Landschaftsbildes im Plangebiet. Insgesamt sind durch die angestrebte Nut-
zungsintensivierung insbesondere im Ostteil des Gebiets und die Ansiedlung der 
verkehrsgünstigen Lage entsprechender höherwertiger Nutzungen Verbesserun-
gen des Erscheinungsbildes und eine klarere bauliche Fassung des Straßenrau-
mes zu erwarten. Weitere Verbesserungen werden durch die Festsetzung der 
Mindestbegrünung der Grundstücke erzielt (s. Kap. 5.3).  
 
 
5.2.7 Kulturgüter 

Kulturgüter / Kulturdenkmale werden von der Planung nicht berührt. 
 
 
5.3 Landschaftspflegerische Maßnahmen  

5.3.1 Dachbegrünung 

Im Bebauungsplan werden Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer (bis 15° Nei-
gung) für den gesamten Geltungsbereich in Verbindung mit extensiver Dachbe-
grünung (Substratstärke mindestens 5 cm) festgesetzt. Dachterrassen, lichtdurch-
lässige Teilflächen sowie Bereiche mit technisch notwendigen Dachaufbauten 
werden von der Begrünungspflicht ausgenommen. 
 
Gründächer haben in vielerlei Hinsicht positive Wirkungen: 
� Verbesserung des Kleinklimas (Verminderung der Oberflächenaufheizung bei 

starker Sonneneinstrahlung, Verdunstung, Staubsedimentation) 
� Rückhaltung und Verdunstung bzw. verzögerter Abfluss von Regenwasser 
� Wiederherstellung von Vegetationsstandorten, Teilausgleich für den Verlust 

von Bodenfunktionen 
� Verbesserung der Wärmedämmung und Schutz der Dachhaut vor Witterungs-

einflüssen 
 
 
5.3.2 Durchlässige Oberflächenbefestigungen 

Die Flächenversiegelung soll auf das notwendige Maß beschränkt werden. Insbe-
sondere die Stellplätze (s. u) und soweit möglich auch Hof- und Lagerflächen sind 
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mit wasserdurchlässigen Belägen zu befestigen, so dass der Regenwasserab-
fluss aus dem Gebiet wesentlich verringert werden kann. 
 
 
5.3.3 Begrünung der Stellplätze 

Für die Stellplätze sollten die Regelungen der derzeit gültigen Stellplatzsatzung im 
Bebauungsplan festgesetzt werden (Anpflanzung von mindestens einem Laub-
baum je angefangene 6 Stellplätze, Randbegrünung und Untergliederung bei 
größeren Anlagen, durchlässige Befestigung der Stellplätze).  
 
Die Kronen der im Bereich der Stellplätze anzupflanzenden Bäume werden einen 
Teil der versiegelten Flächen innerhalb der Grundstücke überschirmen und da-
durch das Kleinklima wesentlich verbessern (Verminderung der Aufwärmung der 
Oberflächen, Luftbefeuchtung, Staubsedimentation). 
 
 
5.3.4 Mindestbegrünung der Gewerbegrundstücke 

Die aufgrund der maximal zulässigen Grundfläche verbleibenden Freiflächen 
(20 % der Grundstücksflächen) sind als Vegetationsfläche herzurichten und dau-
erhaft zu begrünen. Mindestens die Hälfte dieser Flächen sind mit standortge-
rechten Laubgehölzen (s. Artenliste) zu begrünen.  
 
Darüber hinaus wird als Mindestbegrünung der Gewerbegrundstücke die An-
pflanzung eines Baumes je 1.000 m² Grundstücksfläche außerhalb der bebauten 
Bereiche sowie der Stellplätze und Zufahrten zur Festsetzung im Bebauungsplan 
empfohlen. Dadurch wird eine Mindestbegrünung der Hof- und Lagerflächen an-
gestrebt, die für das Kleinklima und für das Erscheinungsbild dieser Bereiche von 
hoher Bedeutung ist. 
 
5.3.5 Fassadenbegrünung 

Im Bebauungsplan sollte die Begrünung von Fassadenflächen, die auf einer Län-
ge von 5 m keine Fenster oder Türöffnungen aufweisen, festgesetzt werden (An-
pflanzung von 2-3 Kletterpflanzen je angefangene 5 m, Arten s. Liste im 
Kap. 5.3.7). Dadurch wird zusätzlicher Lebensraum insbesondere für Vögel und 
Insekten geschaffen sowie das Kleinklima und das Erscheinungsbild großer Fas-
sadenflächen verbessert. Ist die Fassadenbegrünung aus technischen oder kon-
struktiven Gründen nicht möglich, sind vom Umfang vergleichbare alternative An-
pflanzungen auf den Grundstücken vorzunehmen. 
 
 
5.3.6 Erhaltung und Anpflanzung von Bäumen 

Der vorhandene Baumbestand auf der der Westseite der Heiligenröder Straße 
(Hainbuchen, Ahorn), der als größter zusammenhängender Gehölzbestand inner-
halb des Plangebiets sowohl aus ökologischer Sicht als auch für das Straßenbild 
von besonderer Bedeutung ist, sollte erhalten und im Bebauungsplan entspre-
chend festgesetzt werden (Fläche mit Pflanzbindung oder Einzelbaumfestset-
zung). Dasselbe gilt für zwei weitere große Einzelbäume an der Einmündung Göt-
tinger Straße in die Heiligenröder Straße und südlich der Göttinger Straße. Die we-
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nigen anderen vorhandenen Großbäume stehen innerhalb der Baugrenze und 
können daher nicht zur Erhaltung festgesetzt werden. Sie unterliegen gleichwohl 
dem Schutz der Baumschutzsatzung.  
 
Über die allgemeinen Festsetzungen zu Baumpflanzungen im Bereich der Stell-
plätze und der Hof- und Lagerflächen sollte zur Aufwertung des Straßenraumes 
auf der Westseite der Heiligenröder Straße in nördlicher Verlängerung des vor-
handenen Baumbestandes eine Alleebaumreihe bis zur Einmündung der Göttin-
ger Straße festgesetzt werden. 
 
 
5.3.7 Artenliste für die Bepflanzung 

Für die dargestellten Pflanzmaßnahmen sollten vorrangig folgende Arten verwen-
det werden: 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 3333: : : :     Gehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die BepflanzungGehölzarten für die Bepflanzung    

 
BäumeBäumeBäumeBäume    
Ahorn (Acer pseudoplatanus, A. platanoides) 
Esche (Fraxinus excelsior) 
Eiche (Quercus robur) 
Hainbuche (Carpinus betulus) 
Linde (Tilia cordata) 
Vogelkirsche (Prunus avium) 
Bäume 2. Ordnung, GrBäume 2. Ordnung, GrBäume 2. Ordnung, GrBäume 2. Ordnung, Großsträucheroßsträucheroßsträucheroßsträucher    
Eberesche (Sorbus aucuparia) 
Feldahorn (Acer campestre) 
Hasel (Corylus avellana) 
Holunder (Sambucus nigra) 
Salweide (Salix caprea) 
SträucherSträucherSträucherSträucher    
Hartriegel (Cornus sanguinea) 
Hundsrose (Rosa canina) 
Liguster (Ligustrum vulgare) 
Weißdorn (Crataegus mongyna) 
KletterpflanzenKletterpflanzenKletterpflanzenKletterpflanzen    
Efeu (Hedera helix) 
Geisblatt (Lonicera caprifolium) 
Wilder Wein (Parthenocissus quinquefolia, P. tricuspidata) 

 
 
5.3.8 Zuordnung der Maßnahmen 

Über die vorhandenen öffentlichen Verkehrsflächen hinaus sieht der Bebauungs-
plan keine weiteren Erschließungsanlagen vor. Die dargestellten landschaftspfle-
gerischen Festsetzungen und Maßnahmen sind ausschließlich auf privaten 
Grundstücken vorgesehen. Eine Differenzierung der Zuordnung der Maßnahmen 
ist daher nicht erforderlich. 
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5.4 Bilanzierung 

5.4.1 Qualitative Gegenüberstellung des Bestandes und der Planung 

In der folgenden Tabelle werden zusammenfassend die durch das Vorhaben zu 
erwartenden Veränderungen der gegenwärtigen Situation gegenübergestellt: 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 4444: : : :     Gegenüberstellung Gegenüberstellung Gegenüberstellung Gegenüberstellung BestandBestandBestandBestand /  /  /  / PlanungPlanungPlanungPlanung    

 

gegenwärtige Situation Planung 

Schutzgut Pflanzen, Tiere, Lebensräume 

- Gewerblich bebautes Gebiet mit sehr geringem 
Anteil von Vegetationsflächen (ca. 12 % 
Ziergrünflächen, 5 % Ruderalvegetation / 
Brachen); von Bebauung frei zu haltender 
Streifen parallel zur Heiligenröder Straße 
(derzeit teilweise für Nebenanlagen genutzt) 

- Festsetzung der Mindestbegrünung der Ge-
werbegrundstücke (Begrünung der Stellplätze, 
der Hof- und Lagerflächen, Dach- und Fassa-
denbegrünung, dauerhafte Begrünung von 
20 % der Grundstücksfläche)  

- einzelne wertvolle großkronige Laubbäume an 
der Heiligenröder Straße und innerhalb der 
Grundstücke (Schutz durch die Baumschutz-
satzung ) 

- Festsetzung der Bäume außerhalb der Bau-
grenzen zur Erhaltung, Festsetzung der An-
pflanzung weiterer Bäume entlang der Heili-
genröder Straße und innerhalb der Grundstü-
cke insbesondere im Bereich der Stellplätze 
und der Hof- und Lagerflächen 

- keine höherwertigen Biotopflächen und Schutz-
gebiete innerhalb und im Nahbereich des Plan-
gebiets 

 

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene wertvolle LDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene wertvolle LDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene wertvolle LDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene wertvolle Le-e-e-e-

bensräume ermöglicht. Die geplanten Festsetzungen bewirken längerfristig eine deutliche Verbessbensräume ermöglicht. Die geplanten Festsetzungen bewirken längerfristig eine deutliche Verbessbensräume ermöglicht. Die geplanten Festsetzungen bewirken längerfristig eine deutliche Verbessbensräume ermöglicht. Die geplanten Festsetzungen bewirken längerfristig eine deutliche Verbesse-e-e-e-

rung gegenüber der bisherigen rung gegenüber der bisherigen rung gegenüber der bisherigen rung gegenüber der bisherigen bzw. derbzw. derbzw. derbzw. der rechtlich zulässigen  rechtlich zulässigen  rechtlich zulässigen  rechtlich zulässigen SituationSituationSituationSituation.... 

 
 

Boden, Wasser 

- gewerblich bebautes Gebiet mit sehr hohem 
Versiegelungsgrad (ca. 73 % überbaut / versie-
gelt, ca. 10 % durchlässig befestigt, vegeta-
tionsfrei) 

- Festsetzung der Mindestbegrünung der 
Grundstücke (20 % Grünflächen) 

- Festsetzung durchlässiger Beläge für Stellplät-
ze und andere Nebenanlagen 

- Festsetzung der Dachbegrünung 

- aufgrund der bisherigen planungsrechtlichen 
Situation keinerlei Einschränkungen der Flä-
chenversiegelung mit Ausnahme eines 30 m-
Streifens parallel zur Heiligenröder Straße 

- durch oben genannte Festsetzungen insge-
samt längerfristige Wiederherstellung von Teil-
funktionen des Bodens, Erhöhung der Versi-
ckerungsfähigkeit und Verminderung des Ab-
flusses 

Durch die Neuaufstellung des BebauungsplaDurch die Neuaufstellung des BebauungsplaDurch die Neuaufstellung des BebauungsplaDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der ns werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der ns werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der ns werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen der 

Schutzgüter Boden und Wasser ermöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur BegrSchutzgüter Boden und Wasser ermöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur BegrSchutzgüter Boden und Wasser ermöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur BegrSchutzgüter Boden und Wasser ermöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur Begrü-ü-ü-ü-

nungnungnungnung und Oberflächenbefestigung  und Oberflächenbefestigung  und Oberflächenbefestigung  und Oberflächenbefestigung insgesamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der insgesamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der insgesamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der insgesamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der 

rechtlich zulässigen Srechtlich zulässigen Srechtlich zulässigen Srechtlich zulässigen Situation eituation eituation eituation errrrzielt.zielt.zielt.zielt.    
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gegenwärtige Situation Planung 

Klima, Immissionen 

- Das Plangebiet ist Teil eines größeren gewerbli-
chen Siedlungsbereichs, der wegen seines ho-
hen Versiegelungsgrads klimaökologisch als 
Überwärmungsgebiet charakterisiert wird. 

- Verbesserung des Kleinklimas durch Erhöhung 
des Grünflächenanteils und des Grünvolumens 
entsprechend den geplanten Festsetzungen 
des Bebauungsplans (Dach- und Fassaden-
begrünung, Mindestbegrünung von 20 % der 
Grundstücksflächen, Festsetzung von Baum-
pflanzungen auf Stellplatz- sowie Hof- und La-
gerflächen sowie entlang der Heiligenröder 
Straße) 

- Überschreitung der Lärmrichtwerte (DIN 18005) 
im Nahbereich der Dresdener Straße 

- ggf. Festsetzung von passivem Schallschutz 

- Immissionsschutz der Wohnbebauung östlich 
der Heiligenröder Straße durch Bauverbotszone 
(30 m-Streifen) westlich der Straße 

- Wegfall der Bauverbotszone; Immissions-
schutz für Wohnbebauung muss noch geklärt 
werden 

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine zusätzlichen Beeinträchtigungen des 

Schutzgutes Klima erSchutzgutes Klima erSchutzgutes Klima erSchutzgutes Klima ermöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur Begrünung insgmöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur Begrünung insgmöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur Begrünung insgmöglicht, sondern durch verschiedene Festsetzungen zur Begrünung insge-e-e-e-

samt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der rechtlich zulässigen Situation esamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der rechtlich zulässigen Situation esamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der rechtlich zulässigen Situation esamt Verbesserungen gegenüber der bisherigen bzw. der rechtlich zulässigen Situation errrrzielt.zielt.zielt.zielt.    

 
 

Stadt-/ Landschaftsbild, landschaftsbezogene Erholung 

- gewerblich geprägte Siedlungsfläche mit teil-
weise wenig ausgenutzten Grundstücken 

- Aufwertung der Nutzungsstruktur durch Neu-
planung 

- Straßenräume insbesondere im Ostteil (Heili-
genröder Straße) ohne räumliche Fassung 
durch Bebauung 

- Fassung des Straßenraumes durch zusätzliche 
Bebauung entlang der Heilgenröder Straße 

- landschafts-/stadtbildbestimmende Großbäume 
an der Heiligenröder Straße, wenige weitere 
Einzelbäume innerhalb der Gewerbegrundstü-
cke 

- Festsetzung der vorhandenen Großbäume 
außerhalb der Baugrenzen zur Erhaltung 

- Festsetzung der Anpflanzung einer Baumreihe 
entlang der Heiligenröder Straße 

- Festsetzung der Begrünung der Gewerbe-
grundstücke (s. Schutzgut Pflanzen, Tiere, Le-
bensräume) 

- keine für die landschaftsbezogene Erholung 
nutzbaren Grünflächen und Wegeverbindungen 
innerhalb und im Nahbereich des Gebiets vor-
handen 

- keine Veränderungen durch die Neuaufstellung 
des Bebauungsplans  

Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene das StadtDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene das StadtDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene das StadtDurch die Neuaufstellung des Bebauungsplans werden keine Eingriffe in vorhandene das Stadt----    

bzw. Landschaftsbild prägende Elemente ermöglibzw. Landschaftsbild prägende Elemente ermöglibzw. Landschaftsbild prägende Elemente ermöglibzw. Landschaftsbild prägende Elemente ermöglicht. Insgesamt sind durch die geplanten Festsecht. Insgesamt sind durch die geplanten Festsecht. Insgesamt sind durch die geplanten Festsecht. Insgesamt sind durch die geplanten Festset-t-t-t-

zungen deutliche Verbesserungen des Erscheinungsbildes zu erwarten. zungen deutliche Verbesserungen des Erscheinungsbildes zu erwarten. zungen deutliche Verbesserungen des Erscheinungsbildes zu erwarten. zungen deutliche Verbesserungen des Erscheinungsbildes zu erwarten.     

 
 
Die Gegenüberstellung der Eingriffe / Beeinträchtigungen und der vorgesehenen 
Kompensationsmaßnahmen zeigt, dass unter Berücksichtigung aller dargestellten 
Vorkehrungen und Maßnahmen hinsichtlich aller Schutzgüter gegenüber der ge-
genwärtigen Situation zu erwarten sind. 
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5.4.2 Quantitative Gegenüberstellung des Bestandes und der Planung 

Für die im Kapitel 5.3 beschriebenen Maßnahmen werden für die Bilanzierung fol-
gende Flächengrößen zu Grund gelegt: 
 
� Gewerbegrundstücke: 5,78 ha 

(Veränderungen innerhalb der Grundstücke s. folgende Tabelle) 
� öffentliche Verkehrsflächen: 0,47 ha  

(100% Versiegelung, keine Veränderungen gegenüber bisher) 
 

TabelleTabelleTabelleTabelle    5555: : : :     Begrünungsmaßnahmen auf den GewerbegrundstückenBegrünungsmaßnahmen auf den GewerbegrundstückenBegrünungsmaßnahmen auf den GewerbegrundstückenBegrünungsmaßnahmen auf den Gewerbegrundstücken    

 
Teilflächen der GTeilflächen der GTeilflächen der GTeilflächen der Ge-e-e-e-
werbwerbwerbwerbeeeegrundstückegrundstückegrundstückegrundstücke    

Abschätzung der Abschätzung der Abschätzung der Abschätzung der     
FlächeFlächeFlächeFlächennnngrößegrößegrößegröße    

Festsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen undFestsetzungsempfehlungen und    
Umfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der BegrünungsmaßnahmenUmfang der Begrünungsmaßnahmen    

1.)   Gebäude ca. 30% der Grundstücks-
flächen30: 
5,78 ha x 30 % = 1,73 ha 
 

extensive Dachbegrünung; Abzug von ca 
20 % für Ausnahmeregelung) 
(80 % von 1,73 ha = 1,38 ha Dachbegrü-
nung, 20% von 1,73 ha = 0,35 ha ohne Be-
grünung) 
 
insgesamt ca. 1,insgesamt ca. 1,insgesamt ca. 1,insgesamt ca. 1,33338 ha Gründächer8 ha Gründächer8 ha Gründächer8 ha Gründächer    

2.)   Stellplätze zu erwartende Stellplatzflä-
che einschl. Zufahrten ca. 
12 % der Grundstücksflä-
chen31  
5,78 ha x 12 % = 0,69 ha 
(entspricht ca. 230 Stell-
plätzen bei ca. 30 m² pro 
Stellplatz einschl. Zufahr-
ten.) 

Begrünung entsprechend der Stellplatzsat-
zung der Stadt Kassel (Anpflanzung von 
mindestens einem Laubbaum je angefange-
ne 6 Stellplätze, Randbegrünung und Unter-
gliederung bei größeren Anlagen, möglichst 
durchlässige Befestigung) 
 
insgesamt ca. insgesamt ca. insgesamt ca. insgesamt ca. 0,60,60,60,69999    ha begrünte Stellpläha begrünte Stellpläha begrünte Stellpläha begrünte Stellplättttze; ze; ze; ze;     

Anpflanzung von mindestens Anpflanzung von mindestens Anpflanzung von mindestens Anpflanzung von mindestens 38383838    BäBäBäBäuuuumenmenmenmen 

3.)   Hof- und Lager-
flächen 

ca. 2,24 ha32 
(entspricht ca. 38% der 
Grundstücksflächen) 

Festsetzung der Anpflanzung eines Laub-
baumes je 1.000 m² Grundstücksfläche au-
ßerhalb der bebauten Flächen sowie der 
Stellplätze und Zufahrten 
 
insgesamt ca.insgesamt ca.insgesamt ca.insgesamt ca.    22222222    BäumeBäumeBäumeBäume    

4.)   zu begrünende 
Freiflächen 

20 % der Grundstücksflä-
chen bei GRZ 0,8: 
5,78 ha x 20 % = 1,12 ha, 
davon  
- 50 % Gehölze, 
- 50 % Ziergrünflächen: 
 

- Festsetzung der gärtnerischen Gestaltung 
der Freiflächen (20 % der Grundstücke); 

- Festsetzung der Anpflanzung standorttypi-
scher Gehölze auf 50 % der Grünflächen 

 
insgesamt ca. insgesamt ca. insgesamt ca. insgesamt ca. 0,560,560,560,56    hahahaha Gehölzpflanzung Gehölzpflanzung Gehölzpflanzung Gehölzpflanzung,,,,    

                  ca. 0,56                  ca. 0,56                  ca. 0,56                  ca. 0,56    ha ha ha ha ZiergrünflZiergrünflZiergrünflZiergrünfläääächenchenchenchen 

 
In der folgenden Tabelle wird auf der Basis dieser Zahlen eine Bilanz entspre-
chend der Kompensationsverordnung erstellt: 
 

                                              
30  bisher ca. 21 %, zu erwartende Erhöhung durch angestrebte Ansiedlung höherwertiger Nut-

zungen  
31  Durchschnittswert, Herleitung z. B. im Fachbeitrag Grün und Umwelt zum Gewerbegebiet 

‚Langes Feld’ 
32  Grundstücksflächen abzüglich Gebäude (1), Stellplätze (2) und begrünte Freiflächen (4): 

5,78 ha – 1,73 ha – 0,69 ha– 1,12 ha = 2,24 ha 
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Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 6666: : : :     Biotopwertbilanz Biotopwertbilanz Biotopwertbilanz Biotopwertbilanz gemäß der Kompensationsverordnunggemäß der Kompensationsverordnunggemäß der Kompensationsverordnunggemäß der Kompensationsverordnung    

 
Nutzungstyp nach Anlage 3 KV WP  Fläche je Nutzungstyp [m²] Biotopwert Differenz

/m² vorher *1 nachher *2 vorher nachher
Typ-Nr. Bezeichnung Sp. 3 x Sp. 4 Sp. 3 x Sp. 6 Sp. 8 - Sp. 10

Sp. 1 2 3 4 6 8 10 12

Gesamtfläche des Plangebiets :Gesamtfläche des Plangebiets :Gesamtfläche des Plangebiets :Gesamtfläche des Plangebiets : 62.500 m²62.500 m²62.500 m²62.500 m²

02.600 Hecken- und Gebüschpflanzung 20 0 5.600 0000 112.000112.000112.000112.000 -112.000-112.000-112.000-112.000

09.230 wärmeliebende Ruderalflur meist trockener Standorte *3 21 3.020 0 63.42063.42063.42063.420 0000 63.42063.42063.42063.420

10.510 versiegelte Flächen 3 31.790 31.000 95.37095.37095.37095.370 93.00093.00093.00093.000 2.3702.3702.3702.370

10.530 befestigte Flächen mit Regenwasserversickerung *4 6 6.480 3.000 38.88038.88038.88038.880 18.00018.00018.00018.000 20.88020.88020.88020.880

10.710 Dachfläche, nicht begrünt 3 760 3.500 2.2802.2802.2802.280 10.50010.50010.50010.500 -8.220-8.220-8.220-8.220

10.720 Dachfläche, extensiv begrünt 19 12.730 13.800 241.870241.870241.870241.870 262.200262.200262.200262.200 -20.330-20.330-20.330-20.330

11.221 gärtnerisch gestaltete Grünanlagen 14 7.720 5.600 108.080108.080108.080108.080 78.40078.40078.40078.400 29.68029.68029.68029.680

Zwischensumme 62.500 62.500 549.900549.900549.900549.900 574.100574.100574.100574.100 -24.200-24.200-24.200-24.200

Zusatzbewertung (Bäume)

04.100 Einzelbäume, heimisch, standortgerecht *5 31 2.600 2.675 80.60080.60080.60080.600 82.92582.92582.92582.925 -2.325-2.325-2.325-2.325

Summe -26.525-26.525-26.525-26.525

*1 Darstellung s. Bestandsplan 

*2 Ermittlung s. Tabelle 5 (vorherige Seite)

*3 Mischwert aus Biotoptyp 09.220 (Ruderalflur, 36 Punkte/m²) und 10.530 (Schotterflächen, 6 Punkte/m²)

*4 Stellplatzflächen (Annahme: ca. 230 Stellplätze)

*5 Planung: zur Erhaltung festgesetzte Bäume (ca. 900 m² Kronenfläche) und Festsetzungen zu Baumpflanzungen (ca. 60 Bäume, s. Tabelle 5, 

davon 35 vorhanden, 25 Neupflanzungen mit je 3 m² je Baum)  
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Die Biotopwertbilanz (Tabelle 6) zeigt, dass durch die vorgesehenen Festsetzun-
gen des Bebauungsplans eine deutliche Aufwertung des Gebiets gegenüber der 
derzeit vorhandenen Situation möglich ist (26.525 Wertpunkte).  
 
Legt man die rechtlich zulässige Ausnutzung der Grundstücke nach dem alten 
Bebauungsplan als ‚Bestand’ für die Bilanzierung zu Grund, erhöht sich die zu er-
wartende Aufwertung durch die Neuplanung noch mehr, da der bisherige Bebau-
ungsplan theoretisch eine vollständige Überbauung / Versiegelung des Gebiets 
mit Ausnahme des 30 m-Streifens (7.870 m²) entlang der Heiligenröder Straße zu-
lässt. Das ergäbe bei Anwendung des Biotopwertverfahrens folgende Punktewer-
te: 
 

Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle 7777: : : :     Biotopwert bei maximaler Ausnutzung des bisherigen BBiotopwert bei maximaler Ausnutzung des bisherigen BBiotopwert bei maximaler Ausnutzung des bisherigen BBiotopwert bei maximaler Ausnutzung des bisherigen B----PlansPlansPlansPlans    

BiotoptypBiotoptypBiotoptypBiotoptyp    Typ NrTyp NrTyp NrTyp Nr....    Punkte / m²Punkte / m²Punkte / m²Punkte / m²    Fläche [m²]Fläche [m²]Fläche [m²]Fläche [m²]    PunktePunktePunktePunkte    

versiegelte / überbaute Flächen 
10.510 
10.710 

3 54.630 163.890 

Grünfläche (30 m-Streifen) 11.221 14 7. 870 110.180 

Summe   62.500 274.070 

 
Der in Tabelle 6 (vorherige Seite) ermittelte Biotopwert für die Neuplanung beträgt 
657.025 Punkte (einschließlich der Zusatzbewertung für Bäume), was einer Auf-
wertung gegenüber dem alten Bebauungsplan von insgesamt 382.955 Punkten 
entspricht. Für die Neuaufstellung des Bebauungsplans sind somit gemäß 
§ 1a (3) BauGB keine Ausgleichsmaßnahmen erforderlich, da die Eingriffe bereits 
vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. 
 
 
 

6. Planungsalternativen 
Für das Plangebiet wurden im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens keine Al-
ternativkonzepte erstellt. Die vorliegende Planung ist abgeleitet aus dem bisher 
gültigen Bebauungsplan VII/7 und den Empfehlungen aus der ‚Potenzialanalyse 
Dresdener Straße Kassel-Bettenhausen’33.  
 
 
 

7. Umsetzung der Maßnahmen, Kosten 
Alle im Kapitel 5.3 dargestellten Maßnahmen sind auf den Privatgrundstücken vor-
gesehen und von den jeweiligen Grundstückseigentümern durchzuführen und zu 
unterhalten. 
 
 
 
                                              
33  ANP (2003): Potenzialanalyse Dresdener Straße Kassel-Bettenhausen; Ergebnisse eines 

Workshops vom Oktober 2003 
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8. Maßnahmen zur Überwachung der Auswirkungen 
Die Durchführung der landschaftspflegerischen Maßnahmen muss im Rahmen 
der Bauanträge und Bauabnahmen überprüft werden. Weiter gehende Maßnah-
men zur Überwachung der Auswirkungen der Planung sind voraussichtlich nicht 
erforderlich. 
 
 
 

9. Zusammenfassung 
Eine zusammenfassende Gegenüberstellung der bisherigen Situation und der zu 
erwartenden Änderungen durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans befindet 
sich im Kapitel  5.4.1. Da das Plangebiet bereits überwiegend bebaut ist, und der 
bisherige Bebauungsplan keine weiter gehenden Festsetzungen zur Begrünung 
der Grundstücke enthält, sind bei Umsetzung der Neuplanung in Verbindung mit 
den dargestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen und Festsetzungen für 
alle hier zu betrachtenden Schutzgüter deutliche Verbesserungen zu erwarten und 
keine weiteren Kompensationsmaßnahmen erforderlich. 
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